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Stellungnahme 
zum Umgang mit kranken und verletzten landwirtschaftlichen 

Nutztieren 
 

Rechtsgrundlage für Tierschutzkontrollen von verendeten und 
getöteten Tieren in Verarbeitungsbetrieben für tierische 

Nebenprodukte schaffen! 
 
Die angemessene Versorgung kranker oder verletzter Tiere ist in den §§ 1 und 2 des 
Tierschutzgesetzes (TierSchG) geregelt. Zur Umsetzung des tierschutzrechtlichen Grundsatzes in 
§ 1 („Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden 
zufügen“) verlangt die Pflegeverpflichtung in § 2 eine angemessene Gesundheitsvorsorge und 
Heilbehandlung. In der Tierschutznutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) wird präzisiert, dass 
jeder, der Nutztiere hält,– soweit erforderlich – unverzüglich Maßnahmen für die Behandlung, 
Absonderung oder die Tötung kranker oder verletzter Tiere zu ergreifen hat (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 
TierSchNutztV). 

Berichte wie zuletzt der von Frau Prof. Dr. große Beilage1 zeigen, dass nicht alle Tierhalter diesen 
rechtlichen Vorgaben in ausreichendem Maße nachkommen. 

Die BTK hält die festgestellten Zustände für völlig inakzeptabel und fordert 

 jeden Tierhalter auf, die bestehenden rechtlichen Anforderungen zur adäquaten 
Versorgung kranker und verletzter Nutztiere uneingeschränkt umzusetzen, 

 die Interessenvertreter der Tierhalter, Zertifizierer (z. B. QS) und andere Kontrollein-
richtungen auf, den ordnungsgemäßen Umgang mit kranken und verletzten Tieren 
einzufordern und als Kriterium in die Überprüfungen und Einstufungen einzubeziehen 
sowie 

 die zuständigen Behörden auf, tierschutzrelevante Befunde aus Schlachtbetrieben oder 
Verarbeitungsbetrieben für tierische Nebenprodukte (VTN, Tierkörperbeseitigungs-
anstalten) an Einzeltieren oder Tierkadavern unverzüglich zu verfolgen und konsequent 
gegen Rechtsverstöße vorzugehen. 

 

Die BTK fordert die Bundesregierung auf, unverzüglich die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, um 

 den für die Überwachung zuständigen Behörden zur Wahrnehmung der Aufsichtspflicht 
nach § 16 TierSchG routinemäßige, tierschutzfachliche Kontrollen von verendeten und 
getöteten landwirtschaftlichen Nutztieren (insbesondere Rind, Schwein, Schaf und Ziege) in 
Verarbeitungsbetrieben für tierische Nebenprodukte (VTN) zu ermöglichen, 

 die Rückverfolgbarkeit angelieferter Tierkörper zum Herkunftsbetrieb (z. B. durch 
eindeutige Kennzeichnung) sicherzustellen, 

 die unverzügliche Befundmitteilung an die für die örtliche Tierschutzüberwachung 
zuständigen Behörden verbindlich zu regeln, 

                                                
1 E. große Beilage (2017) : Untersuchungen an verendeten/getöteten Schweinen in Verarbeitungsbetrieben für 
tierische Nebenprodukte, Hannover 2017, DVG-Service GmbH, ISBN 978-3-86345-389-3 
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 die Nutzung und Auswertung der in VTN bereits vorhandenen Daten unter 
Tierschutzgesichtspunkten z. B. für die Risikobeurteilung der Tierhaltungen zu 
ermöglichen. 

 

Die BTK fordert die Länder auf, 

 unter Beachtung der hohen Biosicherheitsmaßnahmen Zuständigkeitsregelungen für die 
Befunderhebung in VTN zu schaffen, 

 die für die Tierschutzüberwachung zuständigen Behörden personell, finanziell und 
technisch so auszustatten, dass routinemäßige und anlassbezogene Kontrollen in 
Tierhaltungen effizient und effektiv durchgeführt werden können, 

 in die Risikobewertung für Tierschutzkontrollen u. a. auch tierschutzrelevante Befunde aus 
Schlachtbetrieben und VTN einfließen zu lassen. 

 

Die BTK hält es für erforderlich, 

 weitere Untersuchungen analog der Untersuchung von Frau Prof. Dr. große Beilage in VTN 
durchzuführen, um auch für andere Tierarten (z. B. Rind oder Geflügel) entsprechende 
Informationen zur Erhebung tierschutzrelevanter Befunde zu erhalten, 

 tierschutz- und tiergesundheitsrelevante Daten so aufzuarbeiten, dass auch Tierhaltern und 
bestandsbetreuenden Tierärzten die Möglichkeit gegeben wird, Vergleiche von 
betriebsindividuellen Daten (z. B. Tierverluste) mit dem Durchschnitt anderer, 
vergleichbarer Betriebe durchzuführen und die Erkenntnisse in die Betriebsführung 
einfließen zu lassen. 

Sie bittet das BMEL, entsprechende weitere Untersuchungen und vorbereitenden Arbeiten zu 
unterstützen. 

 

Die BTK bekräftigt ihre im Positionspapier zur notwendigen Weiterentwicklungen der Rechtsetzung 
zur Verbesserung des Tierschutzes bei Nutztieren (2017) dargelegten Forderungen und verweist 
auf das Positionspapier „Tierärztliche Bestandsbetreuung 2.0: Garant für Tiergesundheit und 
Tierwohl“ mit Ausführungen zur tierärztlichen Bestandsbetreuung und zur Einführung einer 
Tiergesundheitsdatenbank (2017). 

 
 
 
 
 

Berlin, den 20. August 2018 
 

 
Die Bundestierärztekammer ist eine Arbeitsgemeinschaft der 17 Landes-/Tierärztekammern in 
Deutschland. Sie vertritt die Belange aller rund 41.000 Tierärztinnen und Tierärzte, Praktiker 
Amtsveterinäre, Wissenschaftler und Tierärzte in anderen Berufszweigen, gegenüber Politik, 
Verwaltung und Öffentlichkeit auf Bundes- und EU-Ebene. 

https://www.bundestieraerztekammer.de/btk/downloads/fachausschuesse/Postionspapier_Nutztierhaltung_final.pdf
https://www.bundestieraerztekammer.de/btk/downloads/fachausschuesse/Postionspapier_Nutztierhaltung_final.pdf
https://www.bundestieraerztekammer.de/btk/downloads/fachausschuesse/Bestandsbetreuung_final.pdf
https://www.bundestieraerztekammer.de/btk/downloads/fachausschuesse/Bestandsbetreuung_final.pdf
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1. Präambel 
Es liegt im Interesse jedes Schweinehalters, seine Schweine gesund zu erhalten. Dennoch 
sind Krankheiten und Verletzungen bei den Schweinen nicht vollständig zu vermeiden. 
Tierhalter müssen somit regelmäßig Entscheidungen bezüglich der Unterbringung, 
Behandlung und ggf. Tötung von kranken und verletzten Schweinen treffen. Die 
Anforderungen an die Tierbeobachtung und an die Versorgung der betroffenen Schweine 
sind hoch und die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass der fachgerechte Umgang mit 
kranken und verletzten Schweinen für manche Tierhalter eine Herausforderung darstellt. Der 
vorliegende Leitfaden soll sowohl Tierhaltern als auch zuständigen Behörden eine 
Hilfestellung bieten. 

2. Tierbeobachtung und -betreuung 
Eine aufmerksame und sorgfältige Tierbetreuung ist essentiell für die Früherkennung von 
kranken und verletzten Schweinen. 

Wichtige Voraussetzungen hierfür sind sowohl die Sachkunde der betreuenden Personen als 
auch ein ausreichend großes Zeitfenster. Die tägliche Tierbeobachtung muss somit im 
Tagesablauf als eigenständige Aufgabe fest eingeplant werden. 

Gemäß TierSchNutztV müssen sämtliche Schweine mindestens einmal täglich durch direkte 
Inaugenscheinnahme kontrolliert werden. Empfohlen wird jedoch öfter – mindestens zweimal 
täglich – durch den Stall zu gehen. Spätestens dann, wenn erste Anzeichen einer 
Erkrankung oder einer Verhaltensstörung in einer Gruppe von Schweinen erkennbar sind, ist 
es erforderlich, die Tierbeobachtung zu intensivieren und die Schweine mehrmals täglich zu 
kontrollieren. 

Die frühzeitige Erkennung von erkrankten Schweinen ist jedoch nicht nur aus Sicht des 
Tierschutzes unerlässlich; eine schnelle Behandlung und Absonderung in einer geeigneten 
Krankenbucht erhöht die Heilungschancen des Einzeltiers und kann eine weitere 
Ausbreitung krank machender Erreger in der Gruppe reduzieren. Die frühzeitige Erkennung 
erkrankter Einzeltiere hilft somit den Behandlungserfolg für das Einzeltier und die Gruppe zu 
sichern. 

Werden bei der täglichen Kontrolle kranke und verletzte Tiere vorgefunden, müssen diese, 
soweit erforderlich, unverzüglich abgetrennt oder in eine geeignete Krankenbucht mit 
trockener und weicher Einstreu oder Unterlage verbracht und ihrem Zustand entsprechend 
behandelt und versorgt werden. Ggf. ist eine Tierärztin oder einen Tierarzt hinzuzuziehen. In 
Fällen, in denen eine Therapie nicht erfolgversprechend ist, ist das betroffene Schwein 
schnellstmöglich tierschutzgerecht zu töten. Das Ergebnis der täglichen Überprüfung in 
Bezug auf sämtliche medizinische Behandlungen, aufgetretene Verluste sowie deren 

bekannte Ursachen muss von der betreuenden Person dokumentiert werden.  
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Rechtsvorgaben 
 
Wer Nutztiere hält, hat (…) sicherzustellen, dass 
 
1. für die Fütterung und Pflege der Tiere ausreichend viele Personen mit den hierfür 
erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten vorhanden sind; 

2. das Befinden der Tiere mindestens einmal täglich durch direkte Inaugenscheinnahme 
von einer für die Fütterung und Pflege verantwortlichen Person überprüft wird und dabei 
vorgefundene tote Tiere entfernt werden; 

3. soweit erforderlich, unverzüglich Maßnahmen für die Behandlung, Absonderung in 
geeignete Haltungseinrichtungen mit trockener und weicher Einstreu oder Unterlage oder 
die Tötung kranker oder verletzter Tiere ergriffen werden sowie ein Tierarzt hinzugezogen 
wird; 

4. alle Tiere täglich entsprechend ihrem Bedarf mit Futter und Wasser in ausreichender 
Menge und Qualität versorgt sind; 

(TierSchNutztV § 4 (1) Nr. 1-4) 

Personen, die für die Fütterung und Pflege verantwortlich sind, 
 
a) Kenntnisse über die Bedürfnisse von Schweinen im Hinblick auf Ernährung, Pflege, 
Gesundheit und Haltung, 
b) Grundkenntnisse der Biologie und des Verhaltens von Schweinen, 
c) Kenntnisse über tierschutzrechtliche Vorschriften 
haben. 
 
(TierSchNutztV § 26 (1) Nr. 3) 

3. Entscheidungswegweiser 

Wird bei der täglichen Kontrolle ein erkranktes oder verletztes Schwein aufgefunden, ist dies 
zunächst durch den Tierhalter zu untersuchen und zu entscheiden, ob das Tier in der 
Gruppe verbleiben kann oder abgesondert werden muss. Schweine, die durch eine 
Verletzung oder Erkrankung sichtbar in ihrem Allgemeinbefinden gestört sind, müssen in 
einer Krankenbucht untergebracht werden, bei Schweinen mit leichten Verletzungen wie z.B. 
Bisswunden ohne Entzündungssymptome kann eine Absonderung in eine Separationsbucht 
ggf. ausreichen.  
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Untersuchung eines kranken Tieres durch den Tierhalter 
 

1. Besichtigung der Haut, des Haarkleides und aller Körperöffnungen 
a. Auge, Maul, Anus 
b. Hochgradiger, kurzfristiger Gewichtsverlust 

 
2. Feststellung der Körpertemperatur  

 
3. Untersuchung des Bewegungsapparates 

a. Umfangsvermehrungen 
b. Zusammenhangstrennungen 
c. Schonung einer oder mehrerer Gliedmaßen, Lahmheit 

 
4. Untersuchung des Atemapparates 

a. Atemfrequenz: beschleunigt oder verlangsamt, hecheln 
b. Art der Atmung: flach, verstärkt, Bauchatmung, Maulatmung 

 
5. Untersuchung des Verdauungsapparates 

a. Kotabsatz: Häufigkeit und Konsistenz (Durchfall, Verstopfung) 
b. Futteraufnahme: Verzögert bzw. vollständige Futterverweigerung, 

Erbrechen 
c. Wasseraufnahme: Verweigerung bzw. erhöhter Durst 

 
6. Untersuchung des Nervensystems 

a. Verhaltensveränderungen (Anteilnahme an der Umgebung vermindert, 
Aggressivität, vermehrte Manipulation an Buchtengenossen, auffällige 
Stereotypien) 

b. Bewusstlosigkeit (Seitenlage) 
c. Krämpfe oder starkes Zittern 

 

In Abhängigkeit von den Ergebnissen der klinischen Untersuchung ist über eine 
Unterbringung des Tieres in einer Krankenbucht, die medizinische Behandlung und ggf. über 
die unverzügliche Tötung des Tieres zu entscheiden. Bestehen bezüglich der zu 
ergreifenden Maßnahmen Zweifel, ist der betreuende Tierarzt hinzuzuziehen. Die 

medizinische Behandlung hat stets in Absprache mit dem Tierarzt zu erfolgen. 

Der untenstehende Entscheidungswegweiser stellt das Vorgehen schematisch dar. In 
Kapitel 4 wird anhand von konkreten Beispielen dargestellt, welche Schweine in einer 

Krankenbucht unterzubringen sind.  
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Quelle (modifiziert 2022): H. W. Leßmann & S. Petermann (2016) 
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4. Beispiele anhand von Bildern 

Ohrverletzungen  

Grad der Verletzung Symptome Bild 
Gruppen-
fähig? 

Kranken-
bucht? 

Maßnahmen und Behandlung Tötung? Prognose 

 
kleine oberflächliche 
Wunden 

 
Rötung 
Verkrustung 

 

 
© Thomas große Beilage 

 
ja 

 
nein 

 
 Erhöhung der Kontrollfrequenz 
 Ursachenforschung 
 Einsatz betriebsindividueller 

Notfallkoffer 
 Angebot von optimalem 

Beschäftigungsmaterial 
 Ggf. schmerzlindernde 

Behandlung in Absprache mit 
dem Tierarzt 

 
nein 

 

 

 
deutlich sichtbare 
Wunden 
 
und / oder 
 
Entzündungs-
symptome 

 
Rötung 
Verkrustung 
Blutung 
Schwellung 
Juckreiz / Schmerzen 
(Kopfschütteln) 

 

 
© Thomas große Beilage 

 
© Katja Brase 

 
nein, wenn 
Einzeltiere 
betroffen 
sind 
 
ja, wenn 
ein 
erheblicher 
Teil der 
Tiere 
betroffen 
ist 

 
ja, ggf. 
Separations-
bucht 

 
 Erhöhung der Kontrollfrequenz 
 Ursachenforschung 
 Einsatz betriebsindividueller 

Notfallkoffer 
 Angebot von optimalem 

Beschäftigungsmaterial 
 Absonderung, wenn Einzeltiere 

betroffen sind 
 Schmerzlindernde und ggf. 

antibiotische Behandlung nach 
Absprache mit dem Tierarzt 

 Reduzierung der Belegdichte 

 
nein 
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Grad der Verletzung Symptome Bild 
Gruppen-
fähig? 

Kranken-
bucht? 

Maßnahmen und Behandlung Tötung? Prognose 

 
Nekrosen, Teilverluste 
des Ohres 
 
und / oder 
 
sichtbar gestörtes 
Allgemeinbefinden 

 
Rötung 
Verkrustung 
Blutung 
Schwellung 
Nekrose 
Teilverlust 
Juckreiz / Schmerzen 
(Kopfschütteln) 

 

 
© Elisabeth große Beilage 

 
nein 

 
ja 

 
 Erhöhung der Kontrollfrequenz 
 Ursachenforschung  
 Einsatz betriebsindividueller 

Notfallkoffer 
 Angebot von optimalem 

Beschäftigungsmaterial 
 Absonderung ggf. Krankenbucht 
 Schmerzlindernde und 

antibiotische Behandlung nach 
Absprache mit dem Tierarzt 

 
nein 
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Schwanzverletzungen* 
 

* Für ausführliche Informationen zur Reduzierung des Risikos auf Schwanzbeißen wird auf den entsprechenden Ratgeber verwiesen: 

https://www.ml.niedersachsen.de/download/105435/Ratgeber_zur_Reduzierung_des_Risikos_fuer_Schwanzbeissen_bei_Schweinen.pdf 

Grad der Verletzung Symptome Bild 
Gruppen-
fähig? 

Kranken-
bucht? 

Maßnahmen und Behandlung Tötung? Prognose 

 
kleine, oberflächliche 
Verletzungen 

 
Rötung 
Verkrustung 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
ja 

 
nein 

 
 Erhöhung der Kontrollfrequenz 
 Ursachenforschung 
 Einsatz betriebsindividueller 

Notfallkoffer 
 Angebot von optimalem 

Beschäftigungsmaterial 

 
nein 

 

 

 
deutlich sichtbare 
Verletzungen 
 
und / oder 
 
Entzündungs-
symptome 

 
Rötung 
Verkrustung 
Blutung 
Schwellung 
Juckreiz / Schmerzen 
(Schwanzwedeln 
/ -einklemmen) 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
© Christa Wilczek 

 
nein, wenn 
Einzeltiere 
betroffen 
sind 
 
ja, wenn 
ein 
erheblicher 
Teil der 
Tiere 
betroffen 
ist 

 
ja, ggf. 
Separations-
bucht 

 
 Erhöhung der Kontrollfrequenz 
 Ursachenforschung 
 Einsatz betriebsindividueller 

Notfallkoffer 
 Angebot von optimalem 

Beschäftigungsmaterial 
 Absonderung, wenn Einzeltiere 

betroffen sind 
 Schmerzlindernde und 

antibiotische Behandlung in 
Absprache mit dem Tierarzt 

 Reduzierung der Belegdichte 

 
nein 
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Grad der Verletzung Symptome Bild 
Gruppen-
fähig? 

Kranken-
bucht? 

Maßnahmen und Behandlung Tötung? Prognose 

 
deutlich sichtbare 
Veränderungen mit 
Entzündungs-
symptomen 
 
und 
 
sichtbar gestörtes 
Allgemeinbefinden 
 
und / oder 
 
Lahmheiten / 
Lähmungen 

 
Rötung 
Verkrustung 
Blutung 
Schwellung 
Juckreiz / Schmerzen 
(Schwanzwedeln 
/ -einklemmen) 
 
sichtbar gestörtes 
Allgemeinbefinden 
 
Auftreten von 
Lahmheiten / 
Lähmungen 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
© Christa Wilczek 

 
nein 

 
ja 

 
 Erhöhung der Kontrollfrequenz 
 Ursachenforschung 
 Einsatz betriebsindividueller 

Notfallkoffer 
 Angebot von optimalem 

Beschäftigungsmaterial 
 Absonderung ggf. Krankenbucht 
 Schmerzlindernde und 

antibiotische Behandlung in 
Absprache mit dem Tierarzt 

 
ja, wenn 
Be-
handlung 
erfolglos 
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Lahmheiten  

Grad der Lahmheit Symptome Bild 
Gruppen-
fähig? 

Kranken-
bucht? 

Maßnahmen und Behandlung Tötung? Prognose 

 

Ohne Lahmheit 
 
geringgradige 
Schwellung der 
Schleimbeutel, 
insbesondere 
Sprunggelenk 

 

 
© Landkreis Cloppenburg 

 
ja 

 
nein 

 
 Boden prüfen, ggf. weiche 

Unterlage einbringen 

 
nein 

 

 

 
Erkennbare Lahmheit 
ohne 
Schmerzäußerung, hat 
in der Gruppe kein 
Problem 

 
geringgradige 
Lahmheit 
 
und / oder 
 
Umfangsvermehrung 
(Schwellung / Ent-
zündung) eines 
Gelenkes 

 

 
© LAVES 

 
ja 

 
nein 

 
 Tier kennzeichnen und 

beobachten 
 Schmerzlindernde und ggf. 

antibiotische Behandlung nach 
Absprache mit dem Tierarzt 

 
nein 

 

 

 
Deutliche Entlastung 
der Gliedmaße. 
Kann nicht mit der 
Gruppe mithalten 

 
verkürzte Stützphase 
vermehrtes Liegen 
Umfangsvermehrung 
(Schwellung / Ent-
zündung) eines 
Gelenkes 
aufgekrümmter 
Rücken 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
nein 

 
ja 

 
 Schmerzlindernde und 

antibiotische Behandlung nach 
Absprache mit dem Tierarzt 

 
ja, wenn 
Be-
handlung 
erfolglos 
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Grad der Lahmheit Symptome Bild 
Gruppen-
fähig? 

Kranken-
bucht? 

Maßnahmen und Behandlung Tötung? Prognose 

 
Braucht Hilfe beim 
Aufstehen, will nicht 
gehen, kann ein oder 
zwei Beine schlecht 
oder nicht belasten 

 
(fast) vollständige 
Entlastung von einem 
oder zwei 
Gliedmaßen 
 
oder 
 
Bewegung auf den 
Vorderfußwurzel-
gelenken 
 
und / oder 
 
Umfangsvermehrung 
(Schwellung / 
Entzündung) an 
mehreren Gelenken 

 

 
© Landkreis Cloppenburg 

 
nein 

 
ja 

 
 Unverzügliche Tötung 

 
ja 

 

 

 
Unfähig aufzustehen 
oder stehen zu bleiben 

 
Lähmung der 
Hinterhand 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
nein 

 
ja 

 
 Unverzügliche Tötung 

 
ja 
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Nabelbrüche  
Umfang der 
Veränderung 

Symptome Bild 
Gruppen-
fähig? 

Kranken-
bucht? 

Maßnahme Tötung? Prognose 

 
Bis handballgroß 
Ø bis 15 cm (bei 
Mastschweinen) 

 
Haut des 
Bruchsackes intakt 

 

 
© Goldschmaus 

 
einge-
schränkt 

 
ja 

 
 Tier kennzeichnen und 

beobachten 
 Ggf. vorzeitige Schlachtung 

(Spanferkel) 

 
nein 

 

 

 
Größer als 15 cm Ø 
(bei Mastschweinen) 

 
Haut des 
Bruchsackes ist 
entzündet 
(Hautwunde) 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
nein 

 
ja 

 
 Ggf. vorzeitige Schlachtung oder 

Tötung 

 
ja 

 

 

 
Größer als 15 cm Ø 
(bei Mastschweinen) 

 
Verdacht auf 
Einklemmen des 
vorgefallenen 
Darmteils (Inhalt 
Bruchsack fest / nicht 
reponibel) 
 
und / oder 
 
sichtbare Störung 
des 
Allgemeinbefindens 
(Kreislauf) 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
nein 

 
ja 

 
 Unverzügliche Tötung 

 
ja 
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Atemwegserkrankungen  

Grad der Erkrankung Symptome  Bild 
Gruppen-
fähig? 

Kranken-
bucht? 

Maßnahme Tötung Prognose 

 
Atemwegserkrankung 
 
keine sichtbare 
Beeinträchtigung des 
Allgemeinbefindens 

 
Nasenausfluss, 
Niesen, Husten, evtl. 
Bauchatmung 
normale oder erhöhte 
Körpertemperatur 
Allgemeinbefinden 
ansonsten ungestört 

 

 
© LWK Niedersachsen 

 
ja 

 
nein 

 
 Erhöhung der Kontrollfrequenz 
 Entzündungshemmende und ggf. 

antibiotische Behandlung in 
Absprache mit dem Tierarzt 

 Überprüfung Stallklima 

 
nein 

 

 

 
Atemwegserkrankung 
mit sichtbarer 
Beeinträchtigung des 
Allgemeinbefindens 

 
Husten 
Bauchatmung 
Flankenschlagen 
hundesitzartige 
Entlastung des 
Brustkorbs 
Fieber 
Abgeschlagenheit, 
Inappetenz 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
ja, wenn 
sich das 
Tier in der 
Gruppe 
behaupten 
kann, z.B. 
bei Er-
krankung 
mehrerer / 
aller Tiere 

 
ja, wenn 
Behandlung 
nicht zeitnah 
zu Besserung 
führt 

 
 Erhöhung der Kontrollfrequenz 
 Entzündungshemmende und ggf. 

antibiotische Behandlung in 
Absprache mit dem Tierarzt 

 Überprüfung Stallklima  

 
ja, wenn 
Be-
handlung 
erfolglos 

 

 

 

 

 
Kreislaufstörungen 
infolge von Atemwegs-
erkrankungen 

 
Maulatmung, 
Atemgeräusche, 
bläuliche Verfärbung 
von Ohren und 
Rüsselscheibe, 
hundesitzartige 
Entlastung des 
Brustkorbs 
Fieber 
Abgeschlagenheit 
 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
nein 

 
ja 

 
 Erhöhung der Kontrollfrequenz 
 Entzündungshemmende und ggf. 

antibiotische Behandlung in 
Absprache mit dem Tierarzt 

 Überprüfung Stallklima 
 Ruhe (Einzelkrankenbucht) 

 
ja, wenn 
Be-
handlung 
erfolglos 
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Grad der Erkrankung Symptome  Bild 
Gruppen-
fähig? 

Kranken-
bucht? 

Maßnahme Tötung Prognose 

 
chronische Atemwegs-
erkrankungen mit 
Abmagerung 

 
Gewichtsverlust, 
verlängertes 
Haarkleid, 
Knochenpunkte im 
Bereich von Wirbel-
säule, Rippen und 
Becken sichtbar 
Flankenschlagen 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
nein 

 
ja 

 
 Unverzügliche Tötung 

 
ja 
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Abmagerung / Auszehrung Mastschweine (Kümmerer)  

Ernährungszustand Symptome Bild 
Gruppen-
fähig? 

Kranken-
bucht? 

Maßnahme Tötung Prognose 

 
Mäßig 

 
deutlich schmaler / 
kleiner als die 
anderen Schweine 
 
Knochenpunkt über 
der Schultergräte 
nicht oder 
ansatzweise sichtbar 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
nein 

 
ja 

 
 Schmerzlindernde und / oder 

antibiotische Behandlung nach 
Absprache mit dem Tierarzt 

 
ja, wenn 
Be-
handlung 
erfolglos 

 

 

 
Abmagerung 

 
Knochenpunkt über 
der Schultergräte gut 
sichtbar oder Rippen 
oder Dornfortsätze 
ansatzweise sichtbar 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
nein 

 
ja 

 
 Unverzügliche Tötung 

 
ja 

 

 

 
Auszehrung 
(Kachexie) 

 
Rippen oder 
Dornfortsätze oder 
Darmbeinschaufeln, 
Hüfthöcker gut 
sichtbar 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 
 

 
nein 

 
ja 

 
 Unverzügliche Tötung 

 
ja 
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Mastdarmvorfall / Darmstrikturen  

Ernährungszustand Symptome Bild 
Gruppen- 

Fähig? 

Kranken-
bucht? 

Maßnahme Tötung Prognose 

 
Gut 

 
Vorfall von 
Darmgewebe 

 

 
© Goldschmaus 

 
nein 

 
ja, Einzel-
krankenbucht 
(mit 
Sichtkontakt 
zu anderen 
Schweinen) 

 
 Absonderung Krankenbucht 
 Schmerzlindernde, 

krampflösende und antibiotische 
Behandlung nach Absprache mit 
dem Tierarzt 

 Ggf. chirurgische Versorgung 
durch den Tierarzt 

 
nein 

 

 

 
Mäßig 

 
Umfangsvermehrung 
(Ödematisierung) 
und nekrotische 
Verletzungen des 
vorgefallenen 
Gewebes, 
Kotabsatz 
beeinträchtigt 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
nein 

 
ja 

 
 Unverzügliche Tötung 

 
ja 

 

 

 
Gut 

 
Haut rosa 
Abdomen im unteren 
Flankenbereich 
aufgewölbt, 
Abdomen zu beiden 
Körperseiten nur 
leicht vorstehend 
Tier hatte zuvor 
einen 
Mastdarmvorfall, der 
äußerlich abgeheilt 
ist 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
ja, 
wenn das 
Tier in der 
Gruppe 
gut 
beobachtet 
werden 
kann 
(Klein-
gruppen) 

 
ja, wenn dies 
für die Beob-
achtung 
erforderlich ist 

 
 Tier kennzeichnen und 

beobachten 
 Schmerzlindernde und 

krampflösende Behandlung nach 
Absprache mit dem Tierarzt 

 Wenn keine Besserung Tötung / 
Euthanasie 

 
ja, 
wenn das 
Tier zuvor 
einen 
Mast-
darmvor-
fall hatte 
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Ernährungszustand Symptome Bild 
Gruppen- 

Fähig? 
Kranken-
bucht? 

Maßnahme Tötung Prognose 

 
Mäßig 

 
Haut rosa 
Knochenpunkt über 
der Schultergräte 
nicht oder 
ansatzweise sichtbar 
– Haarkleid 
aufgestellt – 
Abdomen im unteren 
Flankenbereich 
aufgewölbt, 
Abdomen zu beiden 
Körperseiten nur 
leicht vorstehend 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
nein 

 
ja 

 
 Tier kennzeichnen und 

beobachten  
 Schmerzlindernde und 

krampflösende Behandlung nach 
Absprache mit dem Tierarzt 

 wenn keine Besserung Tötung / 
Euthanasie 

 
ja, wenn 
Be-
handlung 
erfolglos 

 

 

 
Schlecht 
(Abmagerung) 

 
Haut blass 
erhöhte 
Atemfrequenz 
Knochenpunkt über 
der Schultergräte gut 
sichtbar oder Rippen 
oder Dornfortsätze 
ansatzweise sichtbar 
Haarkleid leicht 
verlängert und 
aufgestellt 
Abdomen zu beiden 
Körperseiten deutlich 
vorstehend 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
nein 

 
ja 

 
 Unverzügliche Tötung / 

Euthanasie 

 
ja 
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Zentralnervöse Störungen  

Grad der Erkrankung Symptome Bild 
Gruppen-
fähig? 

Kranken-
bucht? 

Maßnahme Tötung? Prognose 

 
Festliegen, „rudern“ 

 
Haut rosa 
Ernährungszustand 
gut 
Bauch gefüllt 

 

 
© Ruth Vaske-Beneke 

 
nein 

 
ja, Einzel-
krankenbucht 
(mit 
Sichtkontakt 
zu anderen 
Schweinen) 

 
 Tier intensiv beobachten und 

unterstützen bei der 
Wasseraufnahme 

 Schmerzlindernde und 
antibiotische Behandlung nach 
Absprache mit dem Tierarzt 

 wenn keine Besserung Tötung / 
Euthanasie 

 
ja, wenn 
Be-
handlung 
erfolglos 

 

 

 
Festliegen, „rudern“ 

 
Haut blass 
Flanken eingefallen 
Druckstellen an der 
Haut (Dekubitus) 

 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
© Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, 
„Sofortmaßnahmenprojekt“ 

 
nein 

 
ja 

 
 Unverzügliche Tötung 

 
ja 
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5. Ausgestaltung von Krankenbuchten 
Die Ausgestaltung der Krankenbucht sollte zumindest die folgenden Aspekte 

berücksichtigen: 

1. Kranke Schweine liegen in der Regel vermehrt und länger in der gleichen Position. 
Insbesondere in einstreulosen Haltungsformen erhöht sich dadurch das Risiko, dass 
sich Druckgeschwüre (Dekubitus) entwickeln. Daher muss jede Krankenbucht mit 
einer ausreichenden Menge trockener und weicher Einstreu oder einer weichen 
Unterlage ausgestattet sein. Die Menge an Einstreu muss gewährleisten, dass das 
Schwein den harten Beton- oder Kunststoffboden nicht berührt. Eine Gummimatte ist 
nur dann als weiche Unterlage einzustufen, wenn sie verformbar ist und mit der Hand 
eingedrückt werden kann. Die weiche Liegefläche muss sauber und so groß sein, 
dass alle in der Krankenbucht anwesenden Schweinen gleichzeitig bequem darauf 
liegen können. Dies wird in der Regel gewährleistet, wenn die verfügbare 
Bodenfläche im Vergleich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestfläche 
verdoppelt wird und die Hälfte dieser Fläche als Liegefläche ausgestaltet ist (vgl. 
hierzu Tabelle 1). 

Eine großzügig eingestreute Liegefläche ist komfortabel, schützt gegen Kälte und 

bietet dem Schwein optimale Bedingungen zur Genesung. 

 

© Jan Hempler 

2. Kranke Schweine haben aufgrund ihrer Erkrankung meist ein größeres 
Wärmebedürfnis. Falls sie aufgrund einer schweren Erkrankung einzeln gehalten 
werden müssen, fehlt zudem die Möglichkeit in Körperkontakt mit anderen 
Schweinen zu liegen. Dem Wärmebedürfnis muss Rechnung getragen werden. 
Sowohl ein Strohbett als auch Wärmelampen sind gute Möglichkeiten, erkrankten 
Schweinen zusätzliche Isolierung bzw. Wärme anzubieten. Idealerweise sollten 
Klimazonen geschaffen werden, z.B. durch Abdeckungen. Der Liegebereich der 
Schweine muss geschützt und zugluftfrei sein. 
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Treib- oder Versorgungsgänge sind nicht für die Unterbringung von kranken und 

verletzten Schweinen geeignet. 

  
© Landkreis Cloppenburg 

3. Kranke Schweine haben oft Schwierigkeiten in ausreichender Menge Futter und 
Wasser aufzunehmen und werden von den gesunden Buchtgenossen in ihrem 
Ruheverhalten gestört. Die Unterbringung in der Krankenbucht sollte daher eine 
Kleingruppierung gewährleisten. Da Schweine sehr gesellige Tiere sind, ist eine 
Einzelhaltung lediglich bei schwer erkrankten Tieren, bei denen zu erwarten ist, dass 
die Anwesenheit eines anderen Schweins dem kranken Tier schadet (z.B. 
Hirnhautentzündung, frischer Mastdarmvorfall), angezeigt. Dabei muss es ihnen 
zumindest möglich sein, Sichtkontakt zu anderen dort gehaltenen Schweinen 
herzustellen. Die Besatzdichte in Krankenbuchten sollte deutlich reduziert werden. 
Um den Schweinen eine ausreichend große Liegefläche sowie eine ausgewogene 
Strukturierung anbieten zu können, muss die verfügbare Bodenfläche mindestens 
doppelt so groß sein, wie der gesetzlicher Mindeststandard vorschreibt (vgl. hierzu 
Tabelle 1). Um den Zugang zu Futter und Wasser zu erleichtern, sollte auch die 
Anzahl an Tränken und Fressplätzen über die gesetzlichen Mindestanforderungen 
hinaus erhöht werden. Wasser sollte bodennah und bevorzugt als offene 
Wasserfläche angeboten werden. 

Krankenbuchten können sowohl in den einzelnen Abteilen als auch in separaten 
Krankenabteilen eingerichtet werden. Vorrangig ist, dass die Bucht einen angenehmen und 
geschützten Ruhebereich sowie ungestörten Zugang zu Futter und Wasser gewährleistet. 
Da kranke Schweine eine intensive Beobachtung und Betreuung bedürfen, sollten die 

Krankenbuchten zudem gut einsehbar und zugänglich sein. 
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Tabelle 1: Empfohlene Boden- und Liegeflächen in Krankenbuchten (Liegeflächen berechnet 

nach Ekkel et. al. (2003)) 

Tiergewicht (kg) Nutzbare Bodenfläche (m²) Liegefläche (m²) 

5-10 0,3 0,15 (0,15) 
10-20 0,4 0,20 (0,24) 
20-30 0,7 0,35 (0,31) 
30-40 0,8 0,40 (0,38) 
40-50 0,9 0,45 (0,44) 
50-60 1,0 0,50 (0,49) 
60-70 1,1 0,55 (0,54) 
70-80 1,2 0,60 (0,60) 
80-90 1,3 0,65 (0,64) 
90-100 1,4 0,70 (0,69) 
100-110 1,5 0,75 (0,73) 
Über 110 2,0 1,00 
Sauen 4,0 1,5 (1,26) 

 

Anzahl an Krankenbuchten 

Jeder schweinehaltende Betrieb muss über eine ausreichende Anzahl speziell für die 
Bedürfnisse kranker und verletzter Tiere ausgestaltete Krankenbuchten verfügen. Damit 
kranke und verletzte Schweine unverzüglich separiert werden können, muss zu jeder Zeit 
eine einsatzfähige Krankenbucht bereitstehen. Das europäische Referenzzentrum für 
Tierschutz in der Schweinehaltung empfiehlt für mindestens 2,5% des Bestandes 

Krankenbuchten vorzuhalten. 

Separationsbuchten 

Bei Schweinen mit kleinen offenen Wunden wie z.B. leichten Bissverletzungen ohne 
Entzündungssymptome kann eine kurzzeitige Separation von der Gruppe schon ausreichend 
sein, um eine Heilung herbeizuführen. Sofern das Allgemeinbefinden des Schweines nicht 
gestört ist, muss eine solche Separationsbucht nicht zwangsläufig die oben genannten 
Anforderungen an eine Krankenbucht erfüllen – die übrigen Rechtsvorgaben sind 
selbstverständlich einzuhalten. In der Praxis haben sich flexible Trenngitter, durch die sich 
Schweine innerhalb der eigenen Bucht von ihren Buchtgenossen abtrennen lassen, bewährt. 
Die abgetrennten Schweine können so ihre Buchtgenossen weiterhin sehen und riechen. 
Dies reduziert den Separationsstress und vereinfacht die Wiedereingliederung nach der 
Genesung. Eine Einzelhaltung sollte auch in diesen Fällen möglichst vermieden werden – ist 
eine Einzelhaltung aus den oben genannten Gründen erforderlich, sollte eine Wärmequelle 
vorgehalten werden. 

6. Management von Krankenbuchten 
Die in den Krankenbuchten abgesonderten Schweine sind mehrmals am Tag zu 
kontrollieren. Bei der Kontrolle sollte überprüft werden, ob sie Futter und Wasser aufnehmen 
können und inwieweit sich ihr Zustand verbessert oder verschlechtert hat. Hierzu sind lahme 
Schweine ggf. beim Aufstehen vorsichtig zu unterstützen und zur Bewegung zu animieren. 
Festliegende Schweine (z.B. aufgrund einer Hirnhautentzündung) müssen erforderlichenfalls 

gemäß ihren Bedürfnissen tierindividuell gefüttert und getränkt werden. 
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Die medizinische Behandlung kranker Schweine und die Kontrolle des Behandlungserfolges 
muss immer in enger Absprache mit dem bestandsbetreuenden Tierarzt durchgeführt 
werden. Für eine durchgehende Überwachung des Behandlungserfolges sind zusätzlich zu 
den medizinischen Behandlungen auch die Befunde am Schwein zu dokumentieren. Diese 
Aufzeichnungen zum Krankheitsverlauf sind unerlässlich für die rechtzeitige Entscheidung 

bezüglich eines Therapiewechsels oder ggf. einer tierschutzgerechten Tötung. 

7. Tierschutzgerechte Tötung 
Zur Durchführung der tierschutzgerechten Tötung wird auf den Leitfaden der LWK 
Niedersachsen verwiesen. 

https://www.lwk-niedersachsen.de/lwk/news/32056_Leitfaden_zur_Durchführung_der_Nottöt
ung_von_Schweinen_in_landwirtschaftlichen_Betrieben 

Weitere Hinweise für technische Details bezüglich der tierschutzgerechten Tötung finden 
sich in den TVT-Merkblättern 75/2a, 75/2b und 75/3: 

https://www.tierschutz-tvt.de/alle-merkblaetter-und-stellungnahmen/#c297 

8. Quellenverzeichnis 
1. H. W. Leßmann, S. Petermann (2016) Tierschutzgerechter Umgang mit kranken und 

verletzten Tieren. Der Praktische Tierarzt 97: 628-632. 
2. E. D. Ekkel, H. A. Spoolder, I. Hulsegge, H. Hopster (2003) Lying characteristics as 

determinants for space requirements in pigs. Applied Animal Behaviour Science 

80(1): 19-30. 
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Erfassung und Beurteilung tierschutz
relevanter Auffälligkeiten bei Rindern in 
einem Verarbeitungsbetrieb tierischer 
Nebenprodukte in Süddeutschland 

Acquisition and evaluation of animal welfare problems in 
cattle in an animal by-products processing plant in southern 
Germany

Valerie Lehnert1, Michael Erhard1, Sven Reese2, Paul Schmidt3, Gabriele Pflaum4, 
Elke Rauch1

Zusammenfassung Mehrere Hunderttausend Rinder werden jährlich in Deutschland euthanasiert/
getötet oder verenden. Aus seuchenhygienischen Gründen werden diese in 
Verarbeitungsbetrieben Tierischer Nebenprodukte (VTN) entsorgt. Außer der 
BSE-Probenentnahme (bei Rindern über 48 Monaten) erfolgt keine (regelmä-
ßige) Inaugenscheinnahme. Folglich ist es anzunehmen, dass Tiere mit tier-
schutzrelevanten Veränderungen unbeachtet weiterverarbeitet werden. In dieser 
Studie wurden innerhalb eines Jahres 750 Rinder auf äußerliche Veränderungen 
untersucht, bei denen davon auszugehen war, dass sie mit Schmerzen, Leiden 
oder Schäden verbunden waren. Abhängig von den ermittelten Auffälligkeiten, 
erfolgte eine Zuordnung der Rinder in fünf Kategorien. Nach Einteilung der 
Rinder wurden 42,5 % als nicht tierschutzrelevant erachtet (Kategorien 1 und 2), 
57,5 % als (bedingt) tierschutzrelevant (Kategorien 3–5). Bei 11,6 % der 750 unter-
suchten Rinder war anhand der Ergebnisse einer pathologischen Untersuchung 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von beträchtlichen Schmerzen 
und/oder Leiden und/oder Schäden auszugehen (Kategorie 5). Diese Vermutung 
lag bei weiteren 7,1 % der 750 Tiere nahe. Die Kapazitäten für weiterführende 
Untersuchungen zur Bestätigung dieses Verdachtes waren jedoch bei den betei-
ligten Instituten nicht vorhanden (Kategorie 4.2). 83,6 % aller untersuchten Tiere 
hatte mindestens eine Auffälligkeit am Tierkörper. Im Mittel hatte ein Rind mit 
Veränderungen 4,4 auffällige Befunde. Festgestellt wurden vor allem Integum-
entschäden – jedes zweite Tier hatte Dekubitalstellen. Weiterhin hatte knapp ein 
Drittel der Tiere Klauenveränderungen. Trotz vergleichbarer Ergebnisse anderer, 
früherer Untersuchungen, finden in Deutschland keinerlei systematische amtliche 
Kontrollen statt. Ein Gesetzentwurf zur Änderung des Tierschutzgesetzes, der die 
rechtlichen Grundlagen dafür schaffen sollte, wurde vom Bundestag nicht verab-
schiedet. Es ist dringend notwendig, zeitnah regelmäßige Untersuchungen aller 
Nutztierarten in VTN einzuführen.

Schlüsselwörter: Schmerzen, Leiden, Schäden, Technopathien, Tierschutz

Summary In Germany, hundreds of thousands of cattle are euthanized, killed, or die every 
year. Due to epidemic control, they have to be disposed of in animal by-products 
processing plants. Except for the BSE testing (cattle older than 48 months), there 
is no (regular) observation. Consequently, one can assume that animal welfare 
problems get overlooked. In the study, 750 cattle were observed within one year 
to detect indications of pain, suffering, or injuries. Depending on the observed 
anomalies a classification into five categories was made. As a result 42.5% of all 
750 cattle had no signs of welfare problems (category 1 and 2). 57.5% had (prob-
ably) animal welfare problems (categories 3–5). In 11.6% (of 750 animals) a patho-
logical analysis showed that it was reasonable to assume that there was severe 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Einleitung 

Das Leben eines Nutztieres endet, sofern es transport-
fähig und für den menschlichen Verzehr geeignet ist, 
mit der Schlachtung. Hierbei wird das Tier sowohl einer 
Schlachttier-, als auch einer Fleischuntersuchung unter-
zogen. Im Zuge dessen können tierschutzrelevante Auf-
fälligkeiten festgestellt und geahndet werden. Anders 
verhält es sich, wenn ein Nutztier in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb verendet, infolge einer Erkrankung 
oder Verletzung von einer sachkundigen Person betäubt 
und getötet oder von einem Tierarzt eingeschläfert wird. 
Diese Tiere müssen aus seuchenhygienischen Grün-
den in Verarbeitungsbetrieben Tierischer Nebenprodukte 
(VTN) entsorgt werden. Liegt kein Verdacht auf eine 
anzeigepflichtige Seuche vor, werden die Tiere ohne wei-
tere Inaugenscheinnahme verwertet, wodurch Anzei-
chen auf eine möglicherweise vorangegangene Lei-
densgeschichte unentdeckt bleiben können (Sundrum 
unknown date). Eine amtliche Statistik zur Anzahl der 
jährlich in deutschen VTN verbrachten und entsorgten 
Tiere ist nicht vorhanden. Mithilfe des Meldeprogramms 
des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für 
Tiere (HI-Tier), konnte die Zahl der jährlich veren-
deten Rinder in den Jahren  2013–2016 auf 527.721–
579.111 festgelegt werden (Deutscher Bundestag 2018). 
Im Jahr  2019 wurden 450.000  Tonnen gefallene Tiere 
aus der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung in allen 
VTN Deutschlands verarbeitet (STN unknown date). In 
dem an dieser Studie beteiligten VTN, wurden in den 
Jahren 2016–2019 jährlich durchschnittlich 5.968 Rinder 
im Alter von über 48  Monaten, 7.726  Rinder zwischen 
drei und 48 Monaten und 28.443 Kälber bis drei Monate 
angeliefert. Eine Quellenangabe ist zur Wahrung der 
Anonymität dieses VTN nicht möglich. Eine Untersu-
chung bezüglich tierschutzrelevanter Befunde in VTN 
in Deutschland erfolgte bisher nur bei Schweinen. In 
dieser Studie war bei 323 von 463 untersuchten Schwei-
nen anhand der Veränderungen davon auszugehen, dass 
sie länger anhaltenden erheblichen Schmerzen und/
oder Leiden ausgesetzt waren (Große Beilage 2017). In 
Österreich wurden mehrere Untersuchungen sowohl 
für Rinder, als auch für Schweine durchgeführt, die 
darlegten, dass eine maßgebliche Anzahl an gefallenen 
Rindern und Schweinen Veränderungen aufwies, die 
den Verdacht nahelegten, dass die betroffenen Tiere 
vor dem Verenden ungerechtfertigt erhebliche Leiden 
und Schmerzen erdulden mussten (Baumgartner et al. 
2014, Baumgartner und Binder 2015, Baumgartner 2016). 
Trotzdem finden in Deutschland bis heute keinerlei 
systematische amtliche Erhebungen in VTN statt. Dies 

wird jedoch unter anderem von der Bundestierärzte-
kammer gefordert (BTK 2018). Ein Gesetzentwurf zur 
Änderung des Tierschutzgesetzes (TierSchÄndG 2021) 
sah unter anderem vor, den zuständigen Behörden ein 
Betretungsrecht für VTN zu erteilen, weiterhin das Recht 
Bildaufzeichnungen anzufertigen, geschäftliche Unter-
lagen zur Rückverfolgbarkeit einzusehen, Tierkörper 
untersuchen zu lassen und Proben zu entnehmen. Die 
geplante Überwachungsbefugnis bezog sich jedoch nicht 
auf alle landwirtschaftlich gehaltenen Nutztiergruppen, 
sondern nur auf Schweine und Rinder. Zudem müssten 
die personellen wie finanziellen Voraussetzungen für 
routinemäßige Kontrollen durch die zuständigen Behör-
den geschaffen werden (Bündnis Tierschutzpolitik 2020). 
Weiterhin fehlt ein Rechtsrahmen, der die Dokumen-
tation und Weiterleitung dieser Daten rechtlich absi-
chern würde (BTK 2020). Dieser Gesetzentwurf ist vom 
Bundestag nicht aufgegriffen worden und wird damit 
nicht verabschiedet werden (Kluge 2021). Damit ist der 
Staat seiner staatlichen Schutzpflicht nicht nachgekom-
men, gemäß der er präventiv einschreiten müsste, wenn 
staatszielgeschützte Belange mehr als erforderlich oder 
mehr als durch höherrangige Interessen gerechtfertigt, 
beeinträchtigt oder gefährdet werden (Hirt et al. 2022). 
Denn Tierschutz ist durch die Änderung des Grund-
gesetzes, mit Wirkung vom 01.08.2002 zum Staatsziel 
ernannt worden und hat damit Verfassungsrang erhal-
ten (Deutscher Bundestag 2002). Der Staat muss seine 
Gewährleistungsverantwortung wahrnehmen, indem er 
Kontrollen und die Durchsetzung der tierschutzrele-
vanten Bestimmungen durch personell, wie sachlich 
adäquat ausgestattete Veterinärbehörden ermöglicht 
(Hirt et al. 2022). 

Gemäß §  1 TierSchG (2006) darf niemand einem 
Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zufügen. Die International Association for the 
Study of Pain (IASP 2020) definiert Schmerz als eine 
unangenehme sensorische und emotionale Erfahrung, 
die im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder 
potentiellen Gewebeschädigung steht oder dieser ähnelt. 
Der direkte Nachweis von Schmerzen ist zunächst nur 
klinisch, also am lebenden Tier möglich. Bei den in 
dieser Studie dargestellten Veränderungen handelt sich 
aber mindestens um eine Beeinträchtigung der phy-
sischen, eventuell auch der psychischen Unversehrtheit 
und damit nach Hirt et al. (2022) um einen Schaden. 
Treten in einem Haltungssystem gehäuft Schäden auf, ist 
es nicht tiergerecht (Tschanz 1985). Häufig gehen einem 
Schaden Leiden voraus (Hirt et al. 2022). Der BGH 
(Urteil vom 18.02.1987) und das BVerwG (Urteil vom 

pain, suffering and/or injury with virtual certainty (category 5). In 7.1% (of 750 cat-
tle) this assumption was likely, but there were no free capacities at the competent 
authorities to do further investigations (category 4.2). 83.6% of 750 cattle showed 
at least one, on average 4.4 abnormalities. Almost half of the observed animals 
showed decubitus ulcers, one-third had claw diseases. Although the grievances 
shown in this study were determined in other previous investigations and regular 
systematic examinations of all livestock species in processing plants are urgently 
needed, they still do not take place. A draft law to change the german animal 
protection law to create the legal basis was not adopted by the German Bunde-
stag. 

Keywords: pain, suffering, injury, technopathy, animal welfare
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18.01.2000) definieren Leiden als alle nicht bereits vom 
Begriff des Schmerzes umfassten Beeinträchtigungen 
im Wohlbefinden, die über ein schlichtes Unbehagen 
hinausgehen und eine nicht ganz unwesentliche Zeit-
spanne fortdauern (zitiert aus Pollmann und Tschanz 
2006). Dass eine Veränderung an einem toten Tier bei 
diesem zu Lebzeiten nicht nur zu einem Schaden und 
gegebenenfalls zu Leiden geführt hat, sondern auch 
Schmerzen bereitet hat, kann angenommen werden, 
wenn betroffene Strukturen sensibel innerviert sind. 
Außerdem auch, wenn die Schmerzhaftigkeit von Ver-
änderungen bekannt ist oder durch Analogieschluss auf 
den Menschen erklärt werden kann. Haut, Muskulatur 
und Sehnen sind sensibel innerviert (Nickel et al. 2003, 
König und Liebich 2018). Das Periost enthält ebenso 
sensible Nervenfasern mit Schmerzsensoren. Knochen-
gewebe hingegen ist schmerzunempfindlich (König 
und Liebich 2018). Entzündungsprozesse sensibilisie-
ren periphere Nozizeptoren, diese reagieren folglich 
schon auf normalerweise nicht noxische thermische und 
mechanische Reize (von Engelhardt et al. 2015).

Ziel der vorliegenden Studie war es, durch eine Sta-
tus-quo-Analyse die Häufigkeit und das Ausmaß von 
tierschutzrelevanten Befunden bei Rindern in einem 
VTN aufzuzeigen und damit die Forderung nach rou-
tinemäßigen Kontrollen zu untermauern. Regelmäßige 
Untersuchungen in VTN würden ermöglichen, dass an 
einem Ort eine große Anzahl von Tieren aus vielen 
verschiedenen Betrieben systematisch auf tierschutzre-
levante Veränderungen untersucht werden könnte. 
Anhand des dadurch gewonnen Überblicks, könnten 
nutztierhaltende Betriebe mit wiederkehrenden und/
oder schwerwiegenden Tierschutzverstößen gezielt 
selektiert und kontrolliert werden. Die Kapazitäten der 
kontrollierenden Behörden würden damit effizienter 
genutzt werden und die Haltungsbedingen von Nutz-
tieren nachhaltig verbessert werden. 

Tiere, Material und Methoden

In einem Verarbeitungsbetrieb Tierischer Nebenprodukte 
(VTN) wurden im Zeitraum von einem Jahr 775 Rinder 
auf tierschutzrelevante Veränderungen untersucht, wobei 
25 davon im Anschluss nicht ausgewertet werden konn-
ten. Als tierschutzrelevant wurde erachtet, was mit 
Schmerzen, Leiden oder Schäden beim Einzeltier ver-
bunden ist und gleichzeitig vom Menschen verursacht 
wurde oder bei mehr Sorgfalt hätte vermieden werden 
können (Richter et al. 2006). Um die Anonymität des 
Verarbeitungsbetriebes und der beteiligten Behörden zu 
gewährleisten, werden keine genauen geografischen 
Angaben gemacht. Aus logistischen Gründen und infolge 
der eingeschränkten Kapazitäten aller beteiligten Insti-
tute, konnte nicht jede in dieser Studie festgehaltene 
Veränderung durch eine pathologisch-anatomische und 
histopathologische Untersuchung bestätigt werden. Dies 
war nur bei Tieren mit äußerst schwerwiegenden Befun-
den möglich. Die visuelle Beurteilung und anschließende 
Einteilung erfolgte durch eine praktizierende Nutz-
tierärztin. Je nach Arbeitsaufkommen in dem VTN muss-
ten in Ausnahmefällen einzelne LKW-Ladungen ausge-
lassen werden, um den Betriebsablauf nicht übermäßig 
zu behindern. Durch den Untersuchungszeitraum von 
einem Jahr (09/2018–09/2019), sollte ein Gesamtbild, 
unabhängig von saisonalen/klimatischen Einflüssen ent-

stehen. Dabei fanden in jedem Monat ein bis drei Besuche 
des VTN statt, sodass insgesamt an 29  Tagen  – davon 
sechs Dienstage, ein Donnerstag und 22 Freitage – Rin-
der begutachtet wurden. Die verendeten Rinder wurden 
gemeinsam mit anderen Tierkörpern, sowie Schlacht- 
und Lebensmittelabfällen durch Sammelfahrzeuge aus 
dem Einzugsgebiet des VTN abgeholt und in der Rohwa-
renhalle abgeladen. Zum Zeitpunkt der Studie wurden 
alle angelieferten Tiere, mit Ausnahme der Rinder, unge-
sehen direkt in die Mulde des Verarbeitungsbetriebes 
gegeben. Nur Rinder und Kälber wurden in dem Betrieb 
separiert und zur Ledergewinnung enthäutet. Bei über 
48 Monate alten Rindern musste der Kopf für die BSE-
Probenentnahme abgesetzt werden. Um diese kenntlich 
zu machen, markierten die Fahrer der Sammelfahrzeuge, 
nach Erhalt des Rinderpasses, noch auf dem Ursprungs-
betrieb die Rinder über 48  Monate mit einer blauen 
Sprühfarbe am Kopf. Für die Untersuchung wurden die 
Jungrinder und Rinder der Beurteilerin ohne weitere 
Vorauswahl mit dem Radlader einzeln vorgelegt. Die 
Unterscheidung zwischen Kalb und Jungrind erfolgte 
durch den Radladerfahrer schätzungsweise anhand des 
Gewichtes (<  100  kg). Kälber wurden aus Kapazitäts-
gründen in der Studie nicht untersucht. Eine exakte 
Altersbestimmung war aus datenschutzrechtlichen und 
logistischen Gründen nicht möglich. Die Schätzung des 
Alters wurde durch den teilweise schlechten Entwick-
lungs- und Ernährungszustand der Tiere erschwert. Für 
die Begutachtung wurden die Tiere zunächst mithilfe 
einer Abspritzbrause gereinigt. Anschließend wurde der 
Kopf des Tieres fotografiert, um es in eine Altersgruppe 
(blaue Markierung mittels Sprühfarbe ja oder nein) ein-
ordnen zu können. Danach wurde der Schädel nach 
einer eventuell vorhandenen Einschussstelle eines Bol-
zenschussapparates untersucht und auf korrekte Position 
der Eintrittsöffnung geprüft. Des Weiteren wurde der 
Hals nach einer Einstichstelle für den Entblutungsstich 
abgesucht. Nach der Untersuchung von Kopf und Hals 
wurde eine Übersichtsaufnahme des Tierkörpers erstellt, 
um den Ernährungszustand, sowie eventuell vorhandene 
pathomorphologische Veränderungen am Rumpf zu 
dokumentieren. Von auffälligen Befunden wurden Detai-
laufnahmen angefertigt. In gleicher Weise wurde mit den 
Vorder- und Hintergliedmaßen verfahren. Anschließend 
wurde das Tier mittels eines Radladers gewendet und 
von der anderen Seite nach gleichem Schema beurteilt. 
Rinder, die tierschutzrelevante Veränderungen aufwie-
sen, bei denen mit hoher Wahrscheinlichkeit von 
beträchtlichen Schmerzen und/oder Leiden auszugehen 
war, wurden zur Begutachtung durch den/die 
diensthabende(n) Amtsveterinär(in) zurückbehalten. Bei 
diesen wurde gegebenenfalls noch vor Ort eine Sektion 
durchgeführt und/oder Körperteile/Organe für die wei-
terführende Untersuchung abgesetzt. Insgesamt wurden 
102  Tiere zur pathologisch-anatomischen und histopa-
thologischen Untersuchung weitergeleitet. Die nicht 
aussortierten Tiere wurden zur weiteren Verarbeitung in 
dem VTN freigegeben. Anhand der Bilder wurden die 
Veränderungen im Anschluss nach einem eigens entwi-
ckelten Schema eingeteilt und in eine Excel-Tabelle ein-
getragen. Dabei wurde jede Auffälligkeit einzeln gewer-
tet. Wurden beispielsweise drei Dekubitalstellen und 
eine Klauenveränderung ermittelt, wurden vier Verände-
rungen am Tierkörper aufgenommen. Wurden zwei Ver-
änderungen an einer Klaue festgestellt, wurden beide 
Veränderungen einzeln gewertet. Bei der Erstellung des 
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Schemas wurde darauf geachtet, dass die Untersu-
chungskriterien für Personen ohne tiefer gehende tier-
medizinische Kenntnisse gut nachvollziehbar und im 
Rahmen der regelmäßigen Tierkontrolle leicht anwend-
bar gewesen wären. In der Liste wurde jedem Tier eine 
Nummer zugeteilt und es erfolgte eine Einteilung in 
Rasse (Fleckvieh, Schwarzbunt, andere), Alter 
(</≥  48  Monate) und Geschlecht (männlich/weiblich). 
Die sichere Feststellung der Rasse gelang nicht in allen 
Fällen, da aus Datenschutzgründen die Nutzung der 
HIT-Datenbank nicht erlaubt war, um die Anonymität 
der Herkunftsbetriebe im Rahmen der Studie zu wahren. 
Im Zweifelsfall wurde die Rasse als „andere“ gewertet. 
Anschließend wurde der Ernährungszustand ermittelt 
und die Veränderungen am Tierkörper festgehalten (s. 
Tab. 1). Dabei wurde jeder Veränderung eine Lokalisation 
zugeordnet. Veränderungen, die beispielsweise im 
Bereich des Karpalgelenks aufgetreten sind, wurden 
unter „Karpalgelenk“ eingeordnet. Eine Veränderung des 
Karpalgelenks selber wurde nur unter dem Befund 
„Gelenksveränderung“ aufgeführt. Die Beurteilung des 
Ernährungszustandes war am toten und damit liegenden 
Tier teilweise nicht eindeutig. Die Diagnose „zu fett“ war 
unter den Untersuchungsbedingungen in dem VTN nicht 
mit Sicherheit zu stellen, da die Beurteilung vor allem in 
den Sommermonaten durch die oft fortgeschrittene 
Autolyse und Aufgasung erschwert wurde. Bestand der 
Verdacht auf eine hochgradige Abmagerung, wurde  – 
wenn die Kapazität in dem Verarbeitungsbetrieb vorhan-
den war – ein Röhrenknochen abgesetzt, um eine galler-
tige Atrophie und damit Kachexie zu bestätigen. Die 

Beurteilung der Klauen erfolgte durch Adspektion und 
Palpation. Zunächst wurde der Pflegezustand bewertet. 
Dafür wurde die Länge der Dorsalwand gemessen und 
die Grundfläche der Klaue untersucht, wobei auf Zer-
klüftung, Hinweise auf falsch durchgeführte Klauen-
pflege und Defekte geachtet wurde. Anschließend wurde 
mithilfe des ICAR Atlas der Klauengesundheit (2015) auf 
folgende Veränderungen untersucht: Ungleiche Klauen, 
Konkave Vorderwand, Rollklaue, Dermatitis 
digitalis/“DD“, Doppelte Sohle, Ballenhornfäule, 
Hornspalt/-kluft, Limax, Zwischenklauenphlegmone, 
Scherenklaue, Sohlenblutung, Schwellung des 
Kronsaums und/oder des Ballens, Klauengeschwür, 
Dünne Sohle, Weiße-Linie-Erkrankung. Bestand der Ver-
dacht auf eine schwerwiegende Veränderung, wurden die 
Klauen abgesetzt und zur pathologisch-anatomischen 
und histopathologischen Untersuchung weitergeleitet. 
Nach Aufführung aller auffälligen Befunde in der Excel-
Tabelle wurde jedes Tier auf Basis aller seiner individu-
ellen Veränderungen einer tierschutzfachlichen Bewer-
tung in Anlehnung an Große Beilage (2017) unterzogen 
und dabei in die Kategorien 1–5 (s. Tab. 2) eingeordnet. 
In den Definitionen der Kategorien wurde bewusst die 
Bezeichnung „beträchtlich“ gewählt und nicht der juri-
stische Begriff „erheblich“, da die Entscheidung über die 
Erheblichkeit von Schmerzen und/oder Leiden im Rah-
men der Nachverfolgung der zuständigen Behörde bzw. 
rechtlichen Instanz obliegt. Als beträchtlich wird defi-
niert, was keine Bagatellverletzung mehr ist und zu mehr 
als geringfügigen Schmerzen und/oder Leiden und/oder 
Schäden führt. Bei der Beurteilung der Schmerzhaftigkeit 

TABELLE 1: Untersuchungskriterien und deren Definition bei der Beurteilung der angelieferten Rinder in einem 
Verarbeitungsbetrieb Tierischer Nebenprodukte

Kriterium Definition
Ernährungszustand
(Adspektion am liegenden 
Tier von beiden Seiten, ggf. 
weiterführende Untersu-
chungen)

Zu mager: 
tiefe Grube unter dem Schwanzansatz; tiefe Einbuchtung zwischen Wirbelsäule und Hüfthöcker; scharfe Enden 
der Querfortsätze der Lendenwirbel, der Sitz- und Hüftbeinhöcker; Rippen und Dornfortsätze hervorstehend
Normal:
Schwanzgrube noch vorhanden; Schwanzansatz hebt sich als leichte Kuppe ab; Lendenbereich leichte Einbuch-
tung (Milchrasse) bzw. gerade Linie (Zweinutzungsrasse) zwischen Wirbelsäule und Hüfthöcker zu erkennen; 
Querfortsätze der Lendenwirbel und Dornfortsätze gut abgedeckt, aber noch zu erkennen; Sitz- und Hüftbein-
höcker, Rippen und Dornfortsätze insgesamt gut abgedeckt, aber Strukturen noch zu erkennen
Zu fett:
Schwanzgrube ausgefüllt, Faltenbildung zu erkennen; im Lendenbereich keine Einbuchtung (Milchrasse) bzw. 
Aufwölbung (Zweinutzungsrasse) der Linie zwischen Wirbelsäule und Hüfthöcker; Enden der Querfortsätze 
(Lendenwirbel) nicht zu erkennen
(Einteilung nach Brinkmann et al. 2016)

Haarlose Stellen Lokal begrenzter Verlust der Haare, wobei die intakte Haut sichtbar ist. Hautabschürfungen, Hautverdickungen 
oder Dekubitalstellen, die größtenteils ebenfalls haarlos waren, wurden nicht zusätzlich noch als haarlose Stelle 
aufgeführt

Hautabschürfung Nicht penetrierender Gewebsverlust durch mechanische Krafteinwirkung (Baumgärtner und Gruber 2020)
Hautverdickung Synonym zu Schwielen verwendet. Plaqueartige, raue, verfestigte Hautbereiche mit epidermaler Hyperplasie, 

Hyperkeratose (symbolisiert durch noduläre Oberflächenstruktur) und Koriumfibrose (braune Striche), die 
besonders an mechanisch exponierten Stellen auftreten (Baumgärtner und Gruber 2020)

Umfangsvermehrung Deutliche, makroskopisch sichtbare Größenzunahme/Schwellung in einem abgrenzbaren Bereich. Als gedeckt 
wird eine Umfangsvermehrung mit intakter Haut gewertet. Bei einem Defekt der Haut wird sie als offene 
Umfangsvermehrung eingeteilt (DLG 2004). Bei Umfangsvermehrung im Bereich eines Gelenks und Verdacht auf 
dessen pathologische Veränderung siehe „Gelenksbeteiligung“

Gelenksbeteiligung Pathologische Veränderungen eines Gelenks
Der Verdacht entstand durch Adspektion (Umfangsvermehrung mit oder ohne Dekubitalstelle) und Palpation 
(Festigkeit, Nachgiebigkeit, Beweglichkeit)
Feststellung und Wertung nur infolge einer pathologisch-anatomischen und histopathologischen Untersuchung
Veränderungen an den Gelenken der Klauen wurden unter dem Untersuchungspunkt „Klauen“ gewertet

Dekubitus Dekubitus wurden unterschieden in oberflächlich und tief. Ein oberflächlicher Dekubitus wird definiert durch 
eine Nekrose und das Abstoßen der oberen Hautschichten infolge einer länger dauernden Ischämie
Ein tiefer Dekubitus ist eine Veränderung, die sich durch Gewebsnekrose und -lysis in die Tiefe ausbreitet (Müller 
2004)

Veränderungen am Euter Zitzenverletzungen oder Euter-Schenkel-Dermatitis
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einer Veränderung muss immer eine möglicherweise 
stattgefundene analgetische Behandlung berücksichtig 
werden. Diese kann nur im Zuge der Nachverfolgung 
des Einzelfalls durch die zuständigen Behörden heraus-
gefunden werden. Als Veränderungen, die mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit mit Schmerzen ein-
hergingen, wurden beispielsweise erachtet:
1. Tiefgehende Dekubitalstellen: Diese werden auch 

von Menschen als schmerzhaft beschrieben (Gunes 
2008, Bermark et al. 2003 zitiert aus Herskin et al. 
2011). Das nekrotische Gewebe einer Dekubitalstelle 
ist jedoch schmerzunempfindlich. Eine Phlegmone, 
die im Zusammenhang mit Dekubitalstellen entste-
hen kann, ist mit Schmerzen verbunden (Dirksen 
et al. 2006). Letztendlich kann dieses Geschehen zu 
einer Pyämie oder bakteriellen Thrombembolie und 
damit zum plötzlichen Tod des Tieres zum Beispiel 
im Zusammenhang mit einer Endokarditis führen 
(Müller 2004).

2. Schwerwiegende Klauenveränderungen mit Beteili-
gung der sensibel innervierten Lederhaut, Knochen 
(vor allem Klauenbein, Kronbein, Klauensesambein) 
und/oder synovialen Einrichtungen (vor allem Klau-
engelenk, Fußrollenschleimbeutel, Fesselbeugeseh-
nenscheide).

3. Bei einer septischen Arthritis ist die hochgradige 
Schmerzhaftigkeit bekannt (Starke et al. 2009), die 
akute seröse oder serofibrinöse Bursitis ist ebenfalls 
schmerzhaft, die aseptische Bursitis hingegen nicht 
(Dirksen et al. 2006). 

Tiere, die aufgrund starker Zersetzung, Verschmutzung 
oder Aufgasung nicht beurteilbar waren, wurden nicht 
in die Studie aufgenommen. In Einzelfällen ist es vorge-
kommen, dass die Qualität (Schärfe, Belichtung) der Bil-
der für eine sichere Beurteilung der Veränderungen nicht 
ausgereicht hat. Dies hing mit den teilweise schlechten 
Lichtverhältnissen in der Halle, der hohen Luftfeuch-
tigkeit (durch die Reinigung der Fahrzeuge und des 
Bodens nach dem Abladevorgang) und der teils starken 
Verschmutzung der Tiere zusammen. Diese Tiere wurden 
als „nicht auswertbar“ festgehalten. Hierbei handelte 
es sich jedoch nie um Tiere mit Veränderungen, die 
als (bedingt) tierschutzrelevant angesehen wurden, da 
von diesen Tieren im Verarbeitungsbetrieb sowohl bei 
der Untersuchung nach dem Abladen, als auch bei der 
anschließenden gemeinsamen Begutachtung mit der/
dem Amtsveterinär(in) ausreichend Bilder erstellt wur-
den. Wurden Tierkörperteile zur pathologischen Unter-
suchung weitergeleitet, wurden in vielen Fällen vom 
Institut weitere Fotos erstellt.

Statistische Methoden: Die Schätzung der Effekte der 
Faktoren Alter, Geschlecht und Rasse auf die Anzahl der 
ermittelten Veränderungen am Tierkörper erfolgte mit-
tels Poisson-Regression und log-Linkfunktion auf Tie-
rebene. Die Einflussfaktoren wurden dabei als Dummy-
Variablen kodiert. Ebenfalls auf Tierebene wurde ein 
logistisches Regressionsmodell für binäre Zielgrößen 
verwendet, um die Effekte der Faktoren Alter, Geschlecht 
und Rasse, sowie das Vorliegen eines Dekubitus, einer 
Umfangsvermehrung und Veränderungen an Klauen 
und Gelenken auf den Ernährungszustand zu mes-
sen. Auf der Ebene der Veränderungen wurde geprüft, 
inwieweit die Faktoren Alter, Geschlecht und Rasse mit 
den verschiedenen Veränderungen korrelierten. Hierfür 

wurde ein Mehrkategoriales-Logit-Modell verwendet. 
Tiere mit mehr als einer Veränderung wurden durch 
tierspezifische, zufällige Effekte berücksichtigt. Ein ähn-
liches Modell wurde für die Beurteilung des Einflusses 
des Geschlechts auf die tierschutzfachliche Bewertung 
verwendet, hier jedoch wieder auf Tierebene und damit 
ohne tierspezifische Effekte. Sämtliche Analysen wurden 
mit der statistischen Programmiersprache R (R Core 
Team 2019) durchgeführt.

Ergebnisse

Befunderhebung
Von den 750 untersuchten und gewerteten Tieren waren 
715 weiblich (95,3 %), 35 männlich (4,7 %). Der Großteil 
(66,7 % bzw. 500 Tiere) der Tiere war unter 48 Monate 
alt. In dieser Gruppe betrug der Anteil weiblicher Tiere 
99,4 % (497 Tiere). In der Altersgruppe über 48 Monate 
waren 87,2  % (218  Tiere) der Tiere weiblich. Männ-
liche Tiere waren hauptsächlich älter (unter 48 Monate 
drei  Tiere im Vergleich zu über 48  Monate 32  Tiere). 
Insgesamt wurden 2.730  Veränderungen an allen 
gewerteten Tieren festgestellt. Genauere Angaben zur 
Anzahl der Veränderungen im Zusammenhang mit dem 
Geschlecht können Abbildung  1 entnommen werden. 
Bei 83,6 % aller 750 begutachteten Tiere wurde minde-
stens eine  Auffälligkeit ermittelt (w:  610, m:  17  Tiere). 
85,3 % der weiblichen Tiere aller Altersklassen wiesen 
Veränderungen auf. Weibliche Tiere mit Veränderungen 
hatten durchschnittlich 4,4  relevante Befunde am Tier-
körper. Bei den männlichen Tieren hatten 48,6  % der 
35  Auffälligkeiten am Tierkörper. Ein männliches Tier 
mit relevantem Befund hatte im Mittel 3,5  Verände-
rungen. Da nur sehr wenige männliche Tiere angelie-
fert wurden und somit untersucht werden konnten, ist 
ein Vergleich zwischen den Geschlechtern statistisch 
nicht belastbar. Bezüglich des Alters kann festgestellt 
werden, dass 89,2  % der Rinder <  48  Monate minde-
stens eine Veränderung aufwies, im Mittel 4,1. Bei den 
Tieren ≥  48  Monate zeigten 72,4  % mindestens eine 
Auffälligkeit, im Mittel hatten diese 2,6 Veränderungen 
am Tierkörper. Aus der statistischen Betrachtung kann 
geschlossen werden, dass die Anzahl an Veränderungen 
bei Rindern < 48 Monaten mit Auffälligkeiten am Tier-
körper um den Faktor  1,28 (KI  1,16–1,41, p  <  0.001) 
höher war, als bei den älteren. Ein Hinweis auf einen 
relevanten Rasseeinfluss konnte nicht festgestellt wer-
den. 

Festgestellte Veränderungen an den Tierkörpern
Bei den männlichen als auch bei den weiblichen Tieren 
trat der Befund Dekubitus am häufigsten auf. Bei den 
weiblichen Tieren folgten Hautverdickungen. Bei männ-
lichen hingegen wurde als zweithäufigstes keine Verän-
derung am Tierkörper festgestellt. Die Verteilung aller 
Veränderungen im Zusammenhang mit dem Geschlecht 
der Tiere kann Abbildung 2 entnommen werden.

Dekubitus 
Dekubitalstellen wurden 1.107-mal bei 333  Tieren 
(44,4 % von 750 Tieren), genauer 324 weibliche (97,3 %) 
und neun  männliche (2,7  %), festgestellt. Wenn nur 
die Tiere, die allgemein Veränderungen am Tierkör-
per hatten, berücksichtigt werden, so waren bei bei-
den Geschlechtern ungefähr 53  % betroffen. Insge-
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samt wiesen 69  der  333  Tiere (20,7  %) mit Deku-
bitus tiefe Dekubitalstellen auf. Betrachtet man diese 
Veränderung tierunabhängig, so wurden 90,2  % aller 
ermittelten Dekubitalstellen als oberflächlich bewertet, 
9,8  % als tief. 284  Dekubitalstellen, also 25,7  % aller 
festgestellten, sind bei Tieren gewertet worden, die in 
Kategorie  5 (Definition s. Tab.  2) eingestuft wurden, 
in Kategorie  4.2 15,9  % und in Kategorie  4.1 41,7  %. 
Dekubitalstellen wurden am häufigsten am Karpalge-
lenk (28,1  %) ermittelt, weiterhin am Sprunggelenk 
(25,6 %) und an der Hüfte (13,6 %). Es konnten keine 

signifikanten Unterschiede im Zusammenhang mit Alter 
oder Geschlecht festgestellt werden. Bezüglich der Rasse 
wurde festgestellt, dass Schwarzbunte Rinder ein um 
den Faktor  0,81 (KI  0,68–0,94) verringertes Risiko für 
das Auftreten einer Dekubitalstelle hatten, als Fleckvieh. 
Um den Faktor  0,63 (KI  0,47–0,82) war das Risiko bei 
den anderen Rassen im Vergleich zu Fleckvieh verringert. 
In den geschätzten Beobachtungswahrscheinlichkeiten 
sind die Unterschiede jedoch nicht deutlich zu erken-
nen, weswegen der Rasse kein praktisch relevanter Ein-
fluss zugeschrieben wird.
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lichen (rot) und männlichen (blau) Rinder, aufgeteilt nach der Anzahl der vorgefundenen Veränderungen pro Tier 
(n = 750 Tiere). 

G
ra

fik
: P

au
l S

ch
m

id
t

1082

708

406
350

65 35 14 10

25

13

7
8

6

1

0

10

20

30

40

Dekubitus Hautverdickung Klauen haarlose
Stelle

Umfangs−
vermehrung

Gelenk/am Gelenk
beteiligte Strukturen

Haut−
abschürfung

Euter

An
te

il 
de

r T
ie

re
 in

 %

Geschlecht weiblich männlich

ABBILDUNG 2: Relative Häufigkeiten (in %) der einzelnen Veränderungen bei den in dem Verarbeitungsbetrieb 
untersuchten und gewerteten weiblichen (rot) und männlichen (blau) Rindern (n = 750 Tiere). 

G
ra

fik
: P

au
l S

ch
m

id
t



Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift 2022 (135) 7

Hautverdickungen
Hautverdickungen wiesen 343 Tiere (45,7 %) auf. Bezo-
gen auf die Tiere mit Veränderungen am Tierkörper waren 
57,5 % der weiblichen und 47,1 % der männlichen Rin-
der betroffen. Es wurden hauptsächlich (97,2 %) Haut-
verdickungen ermittelt, die ≥ 2 cm waren. Am häufigsten 
wurden Hautverdickungen am Karpalgelenk (60,9  %) 
festgestellt, weiterhin am Fesselgelenk der Vorderglied-
maße (15,4 %) und am Sprunggelenk (14,0 %).

Haarlose Stellen
Haarlose Stellen traten bei 199  Tieren (26,5  %) auf. 
Sie wurden bei 33,4  % der weiblichen und 23,5  % 
der männlichen Rinder mit Veränderungen am Tier-
körper festgestellt. 98,9 % der haarlosen Stellen waren 
≥  2  cm. Aufgetreten sind diese hauptsächlich an Kar-
pal- (66,2  %) und Sprunggelenk (22,6  %), sowie dem 
Fesselgelenk der Vordergliedmaße (5,9 %).

Umfangsvermehrung
Von Umfangsvermehrungen waren 56  Tiere (7,5  %) 
betroffen. 8,6  % der weiblichen Tiere und 35,3  % der 
männlichen Rinder mit Auffälligkeiten am Tierkörper 
hatten Umfangsvermehrungen. 49 der 71 (69,0 %) fest-
gehaltenen Umfangsvermehrungen wurden als gedeckt 
eingeteilt, 22 (31,0  %) als offen bewertet. Gedeckte 
Umfangsvermehrungen wurden hauptsächlich am Kar-
palgelenk ermittelt (65,3 %), außerdem am Fesselgelenk 
der Vordergliedmaße, sowie der Hintergliedmaße und 
am Sprunggelenk (jeweils 10,2 %). Offene Umfangsver-
mehrungen wurden größtenteils am Sprunggelenk fest-
gestellt (54,5 %), aber auch am Karpalgelenk (31,8 %). 

Gelenke/am Gelenk beteiligte Strukturen
Veränderungen an Gelenken direkt wurden bei ins-
gesamt 27  Tieren (3,6  % aller 750  Rinder) festgestellt. 
Veränderungen an den Gelenken der Klauen wurden 
dort separat gewertet. Außer bei einem männlichen Tier 
wurde der Befund nur bei weiblichen ermittelt. Bezogen 
auf die weiblichen Tiere mit Auffälligkeiten am Tier-
körper waren 4,5  % betroffen. Gelenksveränderungen 

wurden hauptsächlich am Sprung- (63,9  %), Karpal- 
(25,0 %) und Fesselgelenk (Hintergliedmaße) sowie am 
Knie (jeweils 5,6 %) festgestellt.

Lokalisation der Veränderungen am Tierkörper
Betrachtet man alle Veränderungen mit Ausnahme des 
Euters, so wird deutlich, dass die Region „Karpalgelenk“ 
mit 1.038  beobachteten  Auffälligkeiten (38,2  % aller 
festgestellten Befunde exkl. Euterpathologien) am häu-
figsten betroffen war. Bei den Veränderungen handelte 
es sich um Dekubitalstellen, Hautverdickungen, haar-
lose Stellen, Umfangsvermehrungen und Gelenksverän-
derungen. Weiterhin wurden vermehrt Veränderungen 
im Bereich der Sprunggelenke (18,6  %), der Klauen 
(15,2 %), der Fessel (Vordergliedmaße) (10,5 %) und der 
Hüfte (6,9 %) festgestellt.

Ernährungszustand
6,4  % der Tiere (48  Tiere) wurden als „zu mager“ 
eingeteilt, hingegen keines als „zu fett“. In der vorlie-
genden Studie führten Klauenveränderungen (RR 2,36, 
KI  1,33–4,19) und Umfangsvermehrungen (RR  2,92, 
KI  1,57–5,4) zu einem signifikant höheren Risiko für 
den Ernährungszustand „zu mager“. 12 % der Tiere mit 
Klauenveränderungen wurden als „zu mager“ einge-
stuft. Bei Tieren ohne Klauenveränderungen hingegen 
nur 4  %. Bei Tieren mit Umfangsvermehrungen (UV) 
wurden 21 % als „zu mager“ bewertet, bei denen ohne 
UV hingegen 5  %. Da sowohl der Ernährungszustand 
„zu mager“, als auch der Befund UV nur relativ selten 
beobachtet wurde, sind die Konfidenzintervalle weit. 
Ein Zusammenhang mit dem Befund Dekubitus konnte 
nicht festgestellt werden.

Klauen
Von Klauenveränderungen waren 201  aller  750  Tiere 
(26,8  %) betroffen. Betrachtet man nur die Tiere, die 
Veränderungen aufwiesen, konnte beinahe bei jedem 
dritten Tier (w: 33,8 %, m: 23,5 %) eine Veränderung an 
den Klauen festgestellt werden. Tierunabhängig wurde 
der Befund „Klauenveränderung“ 413-mal festgestellt, 

TABELLE 2: Kriterien zur Einteilung der untersuchten und gewerteten Rinder in die Kategorien 1–5 der tier-
schutzfachlichen Bewertung in Anlehnung an Große Beilage (2017)
Kategorie Definition
1 Äußerlich keine abweichenden Befunde feststellbar
2 Äußerlich feststellbare Befunde werden nicht als tierschutzrelevant eingestuft. Das Tier ist in einem ausreichend guten All-

gemeinzustand, Veränderungen im Rahmen einer „Bagatellverletzung“ sind vorhanden. Beispiele: Eine oder wenige haarlose 
Stellen oder Hautverdickungen, geringgradige Mängel bzgl. der Klauenpflege

3 Äußerlich feststellbare Befunde sind bedingt tierschutzrelevant, von beträchtlichen Schmerzen und/oder Leiden ist wahr-
scheinlich nicht auszugehen. Das Tier ist in einem ausreichend guten Allgemeinzustand. Beispiele: Zahlreiche haarlose Stellen 
oder Hautverdickungen, Umfangsvermehrung (UV) ohne Frakturverdacht und makroskopisch keine weiteren Veränderungen 
feststellbar (Bsp.: Verdacht auf aseptische Bursitis), eine oder wenige oberflächliche Dekubitalstellen

4 Äußerlich feststellbare Befunde sind tierschutzrelevant, von beträchtlichen Schmerzen und/oder Leiden ist wahrscheinlich 
auszugehen
4.1: Das Tier ist in einem zu bemängelnden Ernährungs- und/oder Pflegezustand, weitere Veränderungen beispielsweise: 
Kombinationen von oberflächlichen Dekubitalstellen, haarlosen Stellen, Hautverdickungen und Klauenveränderungen (bspw.: 
Rollklauen, reaktionsloser Limax, Ballenhornfäule)
4.2: Das Tier ist in einem zu bemängelndem Ernährungs- und/oder Pflegezustand, zusätzliche Veränderungen beispielsweise: 
UV mit Frakturverdacht oder UV, die nicht reaktionslos scheint oder UV, bei der eine Gelenksbeteiligung wahrscheinlich ist, zahl-
reiche vermutlich oberflächliche Dekubitalstellen und Hautverdickungen. Ausmaß der Veränderungen hätte Anlass zur weiteren 
Untersuchung gegeben. Die Kapazitätsgrenze der beteiligten Institute war jedoch erreicht, andere, noch schwerwiegendere 
Fälle mussten vorrangig nachverfolgt werden

5 Äußerlich feststellbare Befunde sind tierschutzrelevant, von beträchtlichen Schmerzen und/oder Leiden ist mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit auszugehen. Die Einteilung in diese Kategorie erfolgte nur unter Einbeziehung einer patholo-
gisch-anatomischen und histopathologischen Untersuchung. Beispiele: Kombinationen aus Kachexie, Arthritis, ältere Fraktur, 
zahlreiche oberflächliche Dekubitalstellen mit weiteren Veränderungen am Tierkörper, tiefe Dekubitalstelle, schwere Fälle von 
Klauenveränderungen (d. h. tiefer gelegene Strukturen wie Knochen und synoviale Einrichtungen erfassend)
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300-mal (72,6  %) wurden die Klauen als ungepflegt 
eingestuft. Zusätzlich wurden Scherenklauen (80-mal 
bzw. 19,4 %), Rollklauen (14-mal bzw. 3,4 %), ungleiche 
Klauen (14-mal bzw. 3,4 %) und Doppelte Sohlen (13-
mal bzw. 3,2 %) ermittelt. Außerdem konnte in mehre-
ren Fällen durch die pathologische Untersuchung eine 
fehlerhaft durchgeführte Klauenpflege festgestellt wer-
den, bei der es fälschlicherweise zu einer Freilegung der 
sensibel innervierten Lederhaut kam. 78-mal (18,9  %) 
wurde der Verdacht auf einen schwerwiegenden Klauen-
Befund im Sinne einer komplizierten Klauenerkrankung 
durch die pathologisch-anatomische und histopatholo-
gische Untersuchung bestätigt. Tiere, die anhand ihrer 
Veränderungen in Kategorie  5 eingeteilt wurden, hat-
ten zu 78,2  % (n  =  68) Klauenveränderungen. In der 
Studie konnte weiterhin festgestellt werden, dass Tiere 
<  48  Monate ein mehr als doppelt so hohes Risiko 
(RR  2,44, KI  1,81–3,23) für das Vorhandensein einer 
Klauenveränderung aufwiesen als ≥ 48 Monate alte Tiere.

Verteilung der Tiere nach tierschutzfachlicher Bewer
tung
Knapp die Hälfte (42,5  %) aller untersuchten und 
gewerteten Tiere wurden als nicht tierschutzrelevant 
eingestuft (Kategorien  1  und  2, Definitionen s. Tab.  2), 
21,7 % als bedingt tierschutzrelevant (Kategorie 3). Bei 
35,8 % der Rinder wurden tierschutzrelevante Verände-
rungen festgestellt (Kategorien  4  und  5). Diese haben 
wahrscheinlich bzw. mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit beträchtliche Schmerzen und/oder Leiden 
und Schäden erfahren. Abbildung  3 zeigt die Einord-
nung der untersuchten und gewerteten Tiere in die 
Kategorien der tierschutzfachlichen Bewertung. Mehr 
als 67 % aller untersuchten und gewerteten männlichen 
Tiere wurden in Kategorien  1  und  2 eingeteilt (nicht 
tierschutzrelevant). In Kategorie  4.1 wurden 3  % ein-
geteilt, 9 % in Kategorie 4.2 sowie 17 % in Kategorie 5. 
Somit wurden knapp ein Drittel der männlichen Rin-
der in dieser Studie als tierschutzrelevant erachtet. Im 
Vergleich dazu, wurden 41,3  % aller untersuchten und 
gewerteten weiblichen Tiere als nicht tierschutzrelevant 
angesehen (Kategorien 1 und 2). In Kategorie 4.1 wur-

den 17,8 % eingestuft, 7,0 % in Kategorie 4.2 und 11,3 % 
in Kategorie 5. Mehr als jedes dritte weibliche Tier wies 
also tierschutzrelevante Veränderungen auf. Bei 64,4  % 
(n  =  56) der Tiere aus Kategorie  5 wurden mehr als 
fünf Veränderungen am Tierkörper ermittelt. Bei 25,3 % 
(n  =  22) der Tiere wurden über zehn und bei einem 
21  auffällige  Befunde erfasst. Die Verteilung der Verän-
derungen der Tiere in den unterschiedlichen Kategorien 
kann Abbildung 4 entnommen werden.

Ergebnisse der Nachverfolgung
In dem Verarbeitungsbetrieb wurden im Rahmen der 
Studie 102  Tiere aufgrund schwerwiegender Verände-
rungen für die pathologisch-anatomische und histo-
pathologische Untersuchung aussortiert. Anhand des 
jeweiligen pathologischen Gutachtens wurden davon 
87 Tiere in Kategorie 5 eingeteilt (Definitionen s. Tab. 2). 
Bei zwölf Tieren erfolgte die Zuteilung in Kategorie 4.1. 
Drei  Tiere wurden in Kategorie  3 eingestuft. Somit 
wurden alle 102  Tiere als (bedingt) tierschutzrelevant 
erachtet. Die Gutachten wurden an die für den tier-
haltenden Betrieb zuständigen Veterinärämter weiter-
geleitet. Nach Abschluss der Studie wurde von der 
zuständigen obersten Landesbehörde ein Fragebogen 
an die betroffenen Veterinärbehörden versandt, um 
den weiteren Verlauf der Fälle nachzuverfolgen. Zwei 
Gutachten waren zum Zeitpunkt der Abfrage nicht/
noch nicht übermittelt, die Fälle konnten somit nicht 
von der Veterinärbehörde bearbeitet werden. Die Vete-
rinärämter wurden gefragt, ob und mit welchen Folgen 
in diesen 100  Fällen eine Betriebskontrolle erfolgt ist, 
ein Ordnungswidrigkeitsverfahren oder eine Strafan-
zeige eingeleitet wurden und, ob sonstige Maßnahmen 
ergriffen wurden. Eine genaue Zuordnung des Ergeb-
nisses der Nachverfolgung zu dem entsprechenden 
pathologischen Gutachten und damit zu dem Einzeltier, 
war den Autoren aus datenschutzrechtlichen Grün-
den nicht möglich. Ausschließlich die Kurzform des 
pathologischen Befundes konnte eingesehen werden. 
Der Fragebogen wurde teilweise nur sehr rudimentär 
ausgefüllt, andernfalls wurden sehr ausführliche Anga-
ben gemacht. In 88 Fällen wurde eine Betriebskontrolle 
durchgeführt. Dabei wurde in 23  Fällen angegeben, 
dass kein weiterer Verstoß festgestellt werden konnte. 
In 25 Fällen wurde von weiteren Mängeln berichtet. Die 
restlichen Kontrollen wurden nicht genauer beschrieben 
oder standen noch aus. Viele Beanstandungen bezogen 
sich auf die Hygiene und Qualität der Aufstallung. 
In zwölf  von  25  Berichten werden Mängel bezüglich 
der Klauenpflege und Klauengesundheit beschrieben, 
in zwei  Fällen wird von hochgradig lahmen Tieren 
berichtet. Weiterhin wurden Tiere mit Umfangsvermeh-
rungen und Dekubitalstellen vorgefunden (fünf  Fälle), 
sowie „dringend behandlungsbedürftige“ bisher aber 
unbehandelte Tiere. Zuletzt konnten die Veterinärämter 
in einer Spalte für Bemerkungen weitere Angaben 
machen. Beispielsweise wurde in 24  Fällen eine tier-
ärztliche Behandlung angegeben, wobei nach dieser 
nicht explizit gefragt worden war. Dabei wird sowohl 
von einem verspäteten Hinzuziehen des Tierarztes 
berichtet, als auch von einer mehrtägigen analgetischen, 
sowie antibiotischen Behandlung und anschließender 
Euthanasie durch einen praktizierenden Tierarzt. Von 
den zwölf  eingeleiteten  Ordnungswidrigkeitsverfahren 
wurde in vier Fällen ein rechtskräftiger Bußgeldbescheid 
erlassen, wobei die Geldbuße in einem Fall 50 € und in 

ABBILDUNG 3: Verteilung (in %) der in dem 
Verarbeitungsbetrieb untersuchten und gewerteten 
Rinder (n = 750) nach tierschutzfachlicher Bewertung 
in Kategorie 1 (kein Befund festgestellt) bis Kategorie 5 
(tierschutzrelevant, mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit beträchtliche Schmerzen und/oder Leiden 
und/oder Schäden) in Anlehnung an Große Beilage 
(2017). 
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den anderen jeweils 500 € betrug. Ein Verfahren wurde 
eingestellt. Von den 33 Strafanzeigen wurde eine Straf-
anzeigen gegen 1.000  € Geldauflage eingestellt und 
in sieben  Fällen erging ein Strafbefehl/Urteil. Elf  Fälle 
wurden nach § 153a Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO 
1987) eingestellt (keine genaueren Angaben zu den 
Gründen). In einem weiteren Fall beabsichtigte die 
Staatsanwaltschaft das Verfahren einzustellen, was nur 
durch nochmalige Stellungnahme durch den Amts-
tierarzt unterblieb und letztendlich wurde ein Strafbe-
fehl erlassen. Die restlichen sieben  Ordnungswidrig-
keiten bzw. 14 Strafverfahren waren zum Zeitpunkt der 
Abfrage noch offen.

Diskussion

Methode 
Im Rahmen der Studie konnte nicht geklärt werden, 
ob ein Tier verendet ist oder eingeschläfert wurde. Aus-
schließlich die Betäubung mittels Bolzenschuss und 
anschließende Tötung durch Entblutung, sowie deren 
korrekte Durchführung konnten in eingeschränktem 
Maße überprüft werden. Im Zweifelsfall wurde eine 
pathologische Untersuchung veranlasst. Weiterhin ist 
die Beurteilung der Schmerzhaftigkeit einer Verän-
derung am toten Tier nur indirekt möglich. Ob eine 
schmerzlindernde Behandlung stattgefunden hat, muss 
bei der anschließenden Nachverfolgung des jeweiligen 
Falles durch die zuständige Veterinärbehörde in Erfah-
rung gebracht werden und bei der tierschutzrechtlichen 
Beurteilung berücksichtigt werden. Eine exakte Alters-
bestimmung von Veränderungen kann bei der patholo-
gischen Untersuchung nicht getroffen werden, sondern 
nur ein Mindestalter angegeben werden. Ein Rück-
schluss auf das exakte Alter durch die Größe oder Tiefe 
der Veränderung ist nicht möglich.

Ergebnisse
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass es bei 
Kontrollen in VTN nicht sinnvoll zu sein scheint, den 
Fokus auf eine Rasse, ein Geschlecht oder eine Alters-
gruppe zu legen. Durch ein weniger detailliertes und 
damit zeitaufwendiges Untersuchungsverfahren, könnte 
die Anzahl der kontrollierten Tiere deutlich gesteigert 
werden.

Technopathien
Die Anzahl an haltungsbedingten Veränderungen am 
Tierkörper, deren Ausmaß auch dem vergleichbarer 
Studien entsprach (Klager 2012, Große Beilage 2017), 
sowie die Zahl der Tiere mit tierschutzrelevanten Befun-
den zeigt deutlich, dass seit Langem Handlungsbedarf 
besteht. Diese Veränderungen sind Indikatoren für ein 
inadäquates Haltungssystem (Kielland et al. 2009) und/
oder Management. Es sind widerrechtlich Schäden, teil-
weise auch Leiden und Schmerzen entstanden. Zumin-
dest besteht die Gefahr der Weiterentwicklung dieser 
Veränderungen zu schwerwiegenderen und schmerz-
haften Zuständen (Müller 2004, Hoedemaker et al. 
2020). Fallen Nutztiere bestimmter Betriebe wiederkeh-
rend wegen haltungsbedingter Schäden auf oder kön-
nen schwerwiegende Einzelfälle durch Untersuchungen 
in VTN festgestellt werden, müssen diese Tierhaltungen 
aufgesucht werden. Im Rahmen des momentan prakti-
zierten Kontrollsystems, würden diese Betriebe, wenn 
überhaupt, dann nur zufällig kontrolliert werden.

Ernährungszustand
Der geringe Anteil an „zu mageren“ Tieren bzw. das 
nicht Vorhandensein von „zu fetten“ Tieren, kann mit der 
zurückhaltenden Bestimmung des Ernährungszustandes 
erklärt werden. Die Autoren dieser Studie halten diese an 
Tieren in VTN für weniger praktikabel, als an lebenden 
Tieren. Deutliche Abmagerung kann jedoch festgestellt 

ABBILDUNG 4: Verteilung (in %) der Veränderungen an den Tierkörpern der in Kategorie 2 (keine tierschutzre-
levanten Befunde festgestellt, nur „Bagatellverletzungen“) bis Kategorie 5 (tierschutzrelevant, mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit beträchtliche Schmerzen und/oder Leiden und/oder Schäden) der tierschutzfachlichen 
Bewertung (in Anlehnung an Große Beilage 2017) eingeteilten Rinder. 
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werden und weiterführende Untersuchungen müssen 
das Vorhandensein einer Kachexie abklären. Auffällig 
war die Korrelation zwischen dem Ernährungszustand 
„zu mager“ und dem Vorhandensein von Klauenver-
änderung. Zahlreiche Studien an lebenden Rindern 
können einen Zusammenhang zwischen unterkonditi-
onierten Kühen und Lahmheit herstellen (Espejo et al. 
2006, Randall et al. 2018, Oehm et al. 2019, Hoedemaker 
et al. 2020). Erklärt werden kann dies damit, dass lahme 
Kühe vermehrt liegen und anormale Verhaltensmuster 
beim Essen und Wiederkauen zeigen (Singh et al. 1993). 
Die Anzahl der Mahlzeiten ist im Vergleich zu nicht 
lahmenden Tieren geringer (Margerioson et al. 2002). 
Die Tiere sind allgemein schmerzempfindlicher, was als 
ein Zeichen für anhaltende Leiden gewertet werden 
kann (Vermunt 2004). Anders als in der österreichischen 
Untersuchung (Klager 2012) konnte in der vorliegenden 
Studie kein Einfluss zwischen dem Ernährungszustand 
„zu mager“ und dem Vorhandensein von Dekubitalstel-
len ermittelt werden. Bei Klager (2012) wiesen beinahe 
die Hälfte der Tiere mit einem hochgradig reduzierten 
Ernährungszustand auch Dekubitalstellen, hauptsäch-
lich der Kategorie  3 (Verlust aller Hautschichten, Frei-
legung tieferliegender Strukturen) auf. Kachexie zählte 
in den Untersuchungen an Schweinen (Große Beilage 
2017) zu den am häufigsten feststellbaren Befunden, 
bei denen davon auszugehen war, dass sie mit länger 
anhaltenden erheblichen Leiden einhergehen. Diese 
Annahme kann auch auf Rinder, als gleichermaßen 
entwickelte Säugetiere übertragen werden. Um derartige 
Leiden zu verhindern, muss im Ursprungsbetrieb der 
Nutztiere, die in VTN wegen Abmagerung bis hin zur 
Kachexie auffallen nach den Ursachen gesucht werden. 

Klauenveränderungen 
Dass die zahlreichen und teilweise schwerwiegenden 
Veränderungen an den Klauen von Rindern nicht nur 
ein Ergebnis der vorliegenden Studie sind, zeigen die 
deutschlandweiten Untersuchungen an lebenden Tieren 
von Hoedemaker et al. (2020). Demgemäß ist Lahmheit 
in vielen Betrieben ein Bestandsproblem. So war in den 
Regionen Nord (22,8  %) und Süd (22,7  %) etwa jede 
vierte Kuh lahm, in der Region Ost (39,4 %) jede zweite 
bis dritte Kuh. In allen drei Studienregionen gab es 
Betriebe ohne lahme Tiere (Norden: 9 von 253, Osten: 
7 von 252, Süden: 11 von 260), andererseits aber auch 
solche, die sehr hohe Werte vorwiesen (Norden: 75,5 %, 
Osten: 79,9 %, Süden: 86,6 %). In der Untersuchung von 
Klager (2012) wurden äußerlich erkennbare Klauenver-
änderungen bei Rindern festgehalten (18 von 134 Tieren 
mit pathologischem Befund). Alle erfassten Klauenver-
änderungen wiesen auf eine fehlende oder unsachge-
mäß durchgeführte Klauenpflege hin. Einige Studien 
zeigen, dass sich einzelne Landwirte der Bedeutung des 
Themas Klauengesundheit bewusst sind und professi-
onell damit umgehen, teilweise sogar die Anzahl lah-
mender Tiere in ihrem Bestand überschätzen (Rushen et 
al. 2004, Rouha-Mülleder et al. 2010, Hoedemaker et al. 
2020). Becker et al. (2013) und Peinhofer (2013) stellten 
aber fest, dass die Schmerzhaftigkeit von Klauenerkran-
kungen von vielen Landwirten unterschätzt wird, die 
Analgesie und Anästhesie während des Ausschneidens 
von Klauengeschwüren für unnötig halten (Peinhofer 
2013). Die Ergebnisse weiterer Untersuchungen – nicht 
nur aus Deutschland  – zeigen auf, dass das Problem 
auch durch eine geringe Wahrnehmung lahmender Tiere 

durch den Landwirt und eine verzögerte Behandlung 
zu erklären sein könnte (Whay et al. 2003, Espejo et al. 
2006, Leach et al. 2010, Šárová et al. 2011, Alawneh et al. 
2012, Leach et al. 2012, Hoedemaker et al. 2020). Wenn 
also ein Teil der Landwirte Klauenerkrankungen nicht 
wahrnehmen oder nicht richtig einschätzen, müssen 
Betriebe, deren Tiere in VTN wegen wiederkehrenden 
und/oder schwerwiegenden Klauenveränderungen auf-
gefallen sind kontrolliert werden. Gegebenenfalls müs-
sen Maßnahmen ergriffen werden, die eine Optimierung 
der Haltungsbedingungen oder der Wahrnehmung des 
Problems bewirken. 

Tierschutzfachliche Bewertung
Bei knapp der Hälfte aller in dieser Studie untersuchten 
Tiere, konnte nach der äußerlichen Bewertung kein 
Anhaltspunkt für tierschutzrelevante Veränderungen 
ermittelt werden. Das zeigt, dass es möglich ist (und 
auch praktiziert wird) kranke Tiere so zu versorgen 
oder rechtzeitig zu erlösen, dass es nicht zu schwerwie-
genden Veränderungen kommt  – zumindest soweit es 
anhand der äußerlichen Veränderungen zu beurteilen 
war. Die Forderung dieser Studie nach Kontrollen von 
Tieren in VTN bezieht sich auf die 11,6  % der unter-
suchten und gewerteten Tiere, die nach den Ergebnissen 
aus den pathologischen Gutachten mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit beträchtliche Schmer-
zen und/oder Leiden und/oder Schäden erlitten haben 
(Kategorie  5, unter Vorbehalt/analgetische Behandlung; 
einen Beispielfall zeigen die Abb. 5a–h), weiterhin auch 
auf die 7,1 % (Kategorie 4.2) und 17,1 % (Kategorie 4.1) 
der untersuchten und gewerteten Tiere, bei denen die 
Vermutung nahe lag, dass wahrscheinlich beträchtliche 
Schmerzen und/oder Leiden und/oder Schäden bestan-
den haben. Diese konnten jedoch aufgrund der ein-
geschränkten Kapazitäten der beteiligten Institutionen 
nicht weiter untersucht werden und wurden ohne jegli-
che Nachverfolgung in dem VTN verarbeitet. 

Nachverfolgung
Dass sich bei 88  von  100  nachverfolgten  Fällen die 
zuständige Behörde veranlasst sah eine Betriebskon-
trolle durchzuführen und fast jede dritte Kontrolle 
(25 von 88) weitere Mängel aufgedeckt hat, zeigt, dass 
die Vorgehensweise dieser Studie zielführend ist. Das 
Herausfiltern nutztierhaltender Betriebe, deren Tiere 
in VTN wegen tierschutzrelevanter Befunde auffallen, 
ermöglicht eine gezielte Kontrolle von Tierhaltungen, 
die gegebenenfalls in Bezug auf das Tierwohl verbessert 
werden müssen. Die Anzahl von zwölf  Ordnungswid-
rigkeitsverfahren und 33  Strafanzeigen erscheint im 
Vergleich zu 87 in Kategorie  5 (Definition s. Tab.  2) 
eingeteilten Tieren gering. Ob Geldbußen in Höhe von 
50 € bis 500 € ein wirkungsvolles Mittel darstellen, um 
einen Tierschutzverstoß zu bestrafen und gegebenen-
falls durch Abschreckung weitere zu verhindern, ist 
zu hinterfragen. Die Behandlungskosten eines kranken 
Tieres hätten in einigen Fällen sicherlich 50  €, wenn 
mehrmalige Behandlungen nötig gewesen wären auch 
500 € überstiegen. Eine Strafe in Kauf zu nehmen wäre 
also billiger, als eine Behandlung durchführen zu lassen. 
Weiterhin fällt der Anteil an Strafanzeigen, die nach 
§  153a Abs.  1 Strafprozessordnung (StPO 1987) ein-
gestellt wurden auf, sowie die Tatsache, dass ein Straf-
verfahren eingestellt werden sollte, obwohl letztendlich 
die Sachlage den Erlass eines Strafbefehls notwendig 
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ABBILDUNG 5a–h: Auswahl aus den Aufnahmen eines in dem Verarbeitungsbetrieb während des Abladevorgangs 
in der Rohwarenhalle aufgefallenen Rindes. In der anschließenden pathologisch-anatomischen und histopathologischen 
Untersuchung wurden folgende Befunde festgestellt (zusammengefasst): Hinweise auf Kachexie (Gallertmark in den 
Röhrenknochen), multiple Dekubitalstellen, Oligoarthritis und Hinweise auf mangelhafte Klauenpflege. Mindestal-
ter der Dekubitalstellen im präkarpalen und sternalen Bereich entsprechend der histopathologischen Veränderungen: 
7–10 Tage. a: Beurteilung des Ernährungszustandes. b: Beide Vordergliedmaßen, für die Übermittlung zur weiterfüh-
renden pathologischen Untersuchung am Unterschenkel abgesetzt. c: Linke Hintergliedmaße. d: Rechte Hinterglied-
maße. e und f: Beurteilung der Klauen. g: Unterbrust links der Medianen. h: Unterbrust rechts der Medianen. 
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gemacht hat. Um das Tierwohl in Nutztierbeständen zu 
verbessern, reicht es nicht alleine aus, über Kontrollen 
festzustellen, dass Probleme vorhanden sind. Es muss 
auch eine angemessene und konsequente Ahndung von 
Rechtsverstößen erfolgen. Zudem müssten die hierfür 
nötigen Kapazitäten vorhanden sein (Bergschmidt 2015).

Fazit

Untersuchungen in VTN ermöglichen, dass eine große 
Anzahl an Tieren vieler verschiedener Betriebe gezielt 
auf tierschutzrelevante Befunde untersucht werden kön-
nen. Das momentan praktizierte Kontrollsystem hat die 
Kapazitäten für die Kontrolle einer solchen Vielzahl an 
Betrieben nicht. Diese risikoorientierte Vorgehensweise 
stellt also eine effiziente Möglichkeit dar, eine nach-
haltige Verbesserung des Tierwohls in der Nutztierhal-
tung zu bewirken. Alleine die Tatsache, dass Kontrol-
len durchgeführt werden, könnte eine abschreckende 
Wirkung haben. Die Landwirte, die Tierarztkosten und 
Zeitaufwand im Rahmen von Tierkontrollen und Pflege 
nicht scheuen, müssen Unterstützung erfahren. Dies 
erfolgt, wenn verhindert wird, dass Nutztiere ungeahn-
det oder ungestraft vernachlässigt und entsorgt werden 
können und die Tierhalter in manchen Fällen sogar noch 
wirtschaftliche Vorteile daraus erlangen. Die Möglich-
keit, Tierschutzverstöße durch regelmäßige Kontrollen 
in VTN zu ahnden nicht wahrzunehmen, obwohl die 
Zustände längstens bekannt sind, stellt eine Vernachläs-
sigung der staatlichen Schutzpflicht dar, steht im Wider-
spruch zum Staatsziel Tierschutz und kann weder von 
verantwortungsbewussten Landwirten, Tierärzten, noch 
von Verbrauchern toleriert werden.
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